
Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik

Suchabfrage 17.04.2024

Thema Keine Einschränkung
Schlagworte Alarmwesen, Mobilfunkanlagen
Akteure Keine Einschränkung
Prozesstypen Keine Einschränkung
Datum 01.01.1965 - 01.01.2024

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Impressum

Herausgeber

Année Politique Suisse
Institut für Politikwissenschaft
Universität Bern
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
www.anneepolitique.swiss

Beiträge von

Ackermann, Marco
Baltisser, Lena
Berclaz, Philippe
Bieri, Niklaus
Buchwalder, Mathias
Bühlmann, Marc
Caretti, Brigitte
Clivaz, Romain
Da Pozzo, François
Flückiger, Bernadette
Freymond, Nicolas
Frick, Karin
Heidelberger, Anja
Hofmann, Stéphane
Holenstein, Katrin
Magnin, Chloé
Porcellana, Diane
Schär, Suzanne
Terribilini, Serge
Ziehli, Karel
Zumbach, David

Bevorzugte Zitierweise

Ackermann, Marco; Baltisser, Lena; Berclaz, Philippe; Bieri, Niklaus; Buchwalder,
Mathias; Bühlmann, Marc; Caretti, Brigitte; Clivaz, Romain; Da Pozzo, François;
Flückiger, Bernadette; Freymond, Nicolas; Frick, Karin; Heidelberger, Anja; Hofmann,
Stéphane; Holenstein, Katrin; Magnin, Chloé; Porcellana, Diane; Schär, Suzanne;
Terribilini, Serge; Ziehli, Karel; Zumbach, David 2024. Ausgewählte Beiträge zur
Schweizer Politik: Alarmwesen, Mobilfunkanlagen, 1980 - 2023. Bern: Année Politique
Suisse, Institut für Politikwissenschaft, Universität Bern. www.anneepolitique.swiss,
abgerufen am 17.04.2024.

01.01.65 - 01.01.24ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK

http://www.anneepolitique.swiss


Inhaltsverzeichnis

1Allgemeine Chronik
1Grundlagen der Staatsordnung
1Rechtsordnung

1Innere Sicherheit

1Institutionen und Volksrechte

1Bundesrat

2Landesverteidigung
2Militärorganisation

3Bevölkerungsschutz

3Wirtschaft
3Wirtschaftspolitik

3Wettbewerb

3Infrastruktur und Lebensraum
3Energie

3Kernenergie

3Verkehr und Kommunikation

11Post und Telekommunikation

27Umweltschutz

27Naturgefahren

28Bildung, Kultur und Medien
29Medien

30Radio und Fernsehen

01.01.65 - 01.01.24 IANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Abkürzungsverzeichnis

BUWAL Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft
EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
UVEK Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und

Kommunikation
VBS Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und

Sport
BAFU Bundesamt für Umwelt
KVF-NR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
UREK-NR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Nationalrates
UREK-SR Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates
KVF-SR Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates
BAG Bundesamt für Gesundheit
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
UBI Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen
BAKOM Bundesamt für Kommunikation
EDI Eidgenössisches Departement des Inneren
WHO World Health Organization
BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz
BAV Bundesamt für Verkehr
NIS nichtionisierende Strahlung
SRG Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt
NEAT Neue Eisenbahn-Alpentransversale
SBB Schweizerische Bundesbahnen
BGer Bundesgericht
SGV Schweizerischer Gewerbeverband
STEP Strategisches Entwicklungsprogramm Bahninfrastruktur
FMG Fernmeldegesetz
ComCom Eidgenössische Kommunikationskommission
BLS Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
GSM Global System for Mobile Communications
NISV Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
VWAS Verordnung über die Warnung, die Alarmierung und das

Sicherheitsfunknetz der Schweiz
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft
WBK-NR Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Nationalrats
Fedpol Bundesamt für Polizei
Owarna Optimierung von Warnung und Alarmierung bei Naturgefahren
MSK Sicherheitskomunikationssystem
BankG Bankengesetz

OFEFP Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage
DFJP Département fédéral de justice et police
DETEC Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et

de la communication
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et

des sports
OFEV Office fédéral de l'environnement
CTT-CN Commission des transports et des télécommunications du Conseil

national
CEATE-CN Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil national
CEATE-CE Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de

l'énergie du Conseil des Etats
CTT-CE Commission des transports et des télécommunications du Conseil des

Etats
OFSP Office fédéral de la santé publique
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
AIEP Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-

télévision

01.01.65 - 01.01.24 IIANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



OFCOM Office fédéral de la communication
DFI Département fédéral de l'intérieur
OMS Organisation mondiale de la Santé
OFPP Office fédéral de la protection de la population
OFT Office fédéral des transports
RNI rayonnement non ionisant
SSR Société suisse de radiodiffusion
EMPA Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche
NLFA Nouvelle ligne ferroviaire à traverser les Alpes
CFF Chemins de fer fédéraux suisses
TF Tribunal fédéral
USAM Union suisse des arts et métiers
PRODES Programme de développement stratégique de l’infrastructure ferroviaire
LTC Loi sur les télécommunications
ComCom Commission fédérale de la communication
BLS Chemin de fer du Lötschberg
UMTS Universal Mobile Telecommunications System
GSM Global System for Mobile Communications
ORNI Ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
OAlRRS Ordonnance sur l'alerte, l'alarme et le réseau radio national de sécurité
fög Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (institut de

recherche)
CSEC-CN Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil

national
Fedpol Office fédéral de la police
Owarna Optimisation de l'alerte et de la transmission de l'alarme
CMS Système de communication mobile de sécurité
LB Loi sur les banques

01.01.65 - 01.01.24 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Einen Gesamtkredit von CHF 159,6 Mio. hatte der Bundesrat mit seiner Botschaft vom
25. Mai 2016 für den Werterhalt von Polycom beantragt. Der Name Polycom bezeichnet
das Sicherheitsfunksystem der Behörden und Organisationen für Rettung und
Sicherheit der Schweiz. Das System ist kein reines Notfunksystem, sondern steht täglich
im Einsatz und ermöglicht den Funkkontakt insbesondere zwischen Grenzwacht,
Polizei, Feuerwehr, Sanität, Zivilschutz, Nationalstrassenunterhalt, Betreibern von
kritischer Infrastruktur sowie Verbänden der Armee, wenn diese zur Unterstützung der
zivilen Behörden eingesetzt werden. Zwischen 2001 und 2015 wurde das System von
allen Kantonen eingeführt. Seit der Inbetriebnahme des letzten kantonalen Teilnetzes
decken rund 750 Antennen die gesamte Schweiz ab und bedienen über 55'000 Nutzer.
Polycom ist abhörsicher und funktioniert unabhängig von der öffentlichen
Stromversorgung und dem Mobilfunknetz, was es für Grossanlässe oder
Katastrophenfälle sehr wertvoll macht. Damit Polycom bis 2030 – bis zu diesem
Zeitpunkt garantiert die Herstellerfirma Airbus die Unterstützung des Systems – weiter
genutzt werden kann, muss es technisch überholt werden. Die nötigen Investitionen
sollen in zwei Etappen erfolgen. In der ersten Etappe soll unter anderem ein Gateway
erstellt werden, das für eine Übergangszeit alte und neue Infrastruktur verbindet. Dafür
soll das Parlament zusammen mit der Genehmigung des Gesamtkredits die erste
Tranche von CHF 72,4 Mio. freigeben. Die zweite Etappe mit Kosten in der Höhe von
CHF 87,2 Mio. wird der Bundesrat auslösen, sobald die Entwicklung der technischen
Komponenten abgeschlossen ist. Den Löwenanteil an dieser zweiten Tranche macht der
Ersatz der alten Infrastruktur aus. Neben dem Kredit beinhaltet die Vorlage auch die
solidere rechtliche Abstützung der Systemerneuerung sowie der Kostenaufteilung
zwischen Bund und Kantonen. Dazu soll vorerst die Alarmierungsverordnung angepasst
und später dann das Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz
revidiert werden. In Ermangelung einer Alternative wurde der Bundesbeschluss in der
zweiten Jahreshälfte 2016 in beiden Räten einstimmig angenommen. Voten
verschiedener politischer Couleur hatten in den Diskussionen auf die Unverzichtbarkeit
des Systems und die damit zusammenhängende Alternativlosigkeit hingewiesen und
betont, man müsse bei der einstigen Ablösung von Polycom frühzeitig mit der
Projektplanung beginnen, damit man das nächste Mal nicht wieder in die Abhängigkeit
eines Monopolanbieters gerate. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2016
KARIN FRICK

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Ende August 2022 berichteten zahlreiche Medien, dass sich Alain Berset erfolgreich
gegen den Bau einer Mobilfunk-Antenne in seiner Heimatgemeinde Belfaux (FR)
gewehrt habe. Er habe 2018 nicht nur eine lokale Petition gegen den geplanten
Swisscom-Bau unterzeichnet, sondern sich auch mittels eines Briefes an die Gemeinde
gewandt. In der Folge habe die Swisscom auf den Bau verzichtet. 
Dies stiess laut Blick Chantal Blanc, einer 5G-Gegnerin, die per Zufall auf den Fall
gestossen war, sauer auf, da sie mit Einsprachen, die sie teilweise bis vor Bundesgericht
weiterziehe, in der Regel scheitere. Sie sei Bundesrat Berset für seinen Widerstand
dankbar, so Blanc, aber so ein Fall sei ihr noch nie begegnet. Nicht nur der Blick,
sondern auch der Tages-Anzeiger warfen denn auch die Frage auf, ob es wirklich
«Zufall» sei, wie die Swisscom versicherte, dass genau in dem Fall auf den Bau einer
Antenne verzichtet wurde, in dem sich ein Bundesrat dagegen gewehrt hatte. Die
Antennenbetreiberin begründete den Abbruch des Projektes mit den
denkmalschützerischen Bedenken, die auch im Schreiben von Berset Hauptgegenstand
gewesen seien. Die Medien hoben freilich auch noch einen anderen Punkt hervor:
Berset habe in besagtem Brief an die Gemeinde auch gesundheitliche Bedenken
angebracht. Dies erachteten die Medien deshalb als problematisch, weil das im
Departement von Berset angesiedelte BAG elektromagnetische Wellen als
unproblematisch für die Gesundheit einstufe. In der Folge nahmen weitere
Mobilfunkgegnerinnen und -gegner die Geschichte auf und unterfütterten damit die
Lancierung ihrer «Saferphone-Initiative». 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.08.2022
MARC BÜHLMANN
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Landesverteidigung

Landesverteidigung

En cas de crise, il faudrait savoir comment gérer les effets de masse de la population
civile en planifiant des scénarios d'évacuations à large échelle. C'est du moins ce qui a
été prôné par Maja Riniker (plr, AG) lors du dépôt d'un postulat au Conseil national. Elle
demande que le Conseil fédéral consigne dans un rapport le nombre de personnes à
évacuer, la durée que ceci prendrait, mais aussi le traitement de la communication avec
les habitant.e.s et des moyens de transports utilisés pour l'évacuation (chemins de fer
et transports individuels) en cas de conflit. La députée a aussi évoqué l'importance de
la planification et a souligné que les responsabilités devaient être connues de tous et
toutes. De plus, l'argovienne demande qu'un exercice à grande échelle soit envisagé.
Finalement, elle a affirmé qu'il est important de considérer plusieurs régions et non de
se limiter à un seul canton pour les réflexions.
Le Conseil fédéral s'est prononcé en faveur de ce postulat. Le Conseil national l'a
ensuite adopté tacitement. 3

POSTULAT
DATUM: 29.09.2023
CHLOÉ MAGNIN

Militärorganisation

Gesamtverteidigungsübungen finden alle drei Jahre statt. Ziel der Übung von 1980 (GVU
80) war es, die Zusammenarbeit zwischen zivilen und militärischen Stellen in
wechselnden Lagen unter Zeitdruck zu proben. Der angestrebte Vorrang der zivilen
Instanzen im Entscheidungsmechanismus kam im Einsatz eines fiktiven Bundesrates
und eines Übungsparlamentes zum Ausdruck. Obschon nicht zuletzt auch die
Bereitschaft zur Geheimhaltung geprüft wurde, waren Indiskretionen über gewisse, von
der Linken als diskriminierend empfundene Bedrohungsszenarien nicht zu vermeiden.
Über diese und die entsprechenden Proteste haben wir bereits an anderer Stelle
berichtet. 4

BERICHT
DATUM: 31.12.1980
FRANÇOIS DA POZZO

Le Conseil des Etats a transmis le postulat de sa commission sur l'alerte préalable en
défense aérienne. Ce texte demande au Conseil fédéral de présenter un rapport qui
montre comment il est possible d'assurer l'alerte préalable et la conduite en matière de
défense aérienne avec et sans la collaboration d'autres Etats européens, ainsi que les
coûts et les conséquences sur la neutralité suisse que cela entraînerait. 5

POSTULAT
DATUM: 19.03.1992
SERGE TERRIBILINI

Dans le sillage de l’acceptation du rapport « Evaluation de l’information de la
Confédération en situation de crise », le Conseil fédéral a proposé de dissoudre
l’Etat-major du Conseil fédéral DIPRA (Division Presse et Radio) et l’Etat-major
Centrale d’information du Conseil fédéral. Le gouvernement a estimé qu’en
considérant les nouvelles menaces internationales et l’évolution des médias, le
remplacement des médias civils par des structures militaires n’était plus nécessaire. Il a
cependant précisé qu’une convention de prestation allait être signée avec la SSR pour
s’assurer l’usage de la radio, afin de s’adresser à la population en cas de nécessité. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 04.07.2003
ROMAIN CLIVAZ

Le Conseil fédéral a chargé le DDPS de lancer un projet pilote pour la mise en place
d'un système de communication mobile de sécurité à large bande (CMS). L'objectif est
de déterminer comment, en cas de crise ou de surcharge du réseau mobile existant, la
communication entre les organisations d'intervention peut être garantie. Actuellement,
la Suisse ne dispose d'aucun système à large bande uniforme et fiable, qui soit efficace
en toute situation. L'OFPP confirme que la mise en place d'un CMS est urgente. Il
viendrait compléter le système national d'échange de données sécurisé et le réseau
radio de sécurité Polycom. Le DDPS soumettra une proposition au Conseil fédéral d'ici
fin 2023. 7

ANDERES
DATUM: 29.01.2020
DIANE PORCELLANA
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Bevölkerungsschutz

La conseillère fédérale E. Kopp a présenté une série de propositions visant à améliorer
la capacité d'intervention de la protection civile (PC) non seulement en cas de conflit
armé, mais aussi pour venir en aide à une population victime d'une catastrophe
naturelle ou industrielle. Le groupe de travail, institué par le chef du DFJP à la suite des
événements de Tchernobyl et de Schweizerhalle qui avaient remis en cause la
conception de la PC, a dressé une liste de recommandations qui s'adressent en priorité
aux cantons et aux communes. Parmi celles-ci figurent notamment un développement
de la formation des cadres et des spécialistes de la PC, la mise sur pied d'un réseau
d'alarme et d'alerte simplifiés et la constitution de formations d'intervention rapide. Il
propose en outre que la moitié au moins des abris publics soient libérés afin d'être
disponibles en cas de danger soudain. Les auteurs du rapport ont été divisés quant à
l'aspect militaire à donner ou non à la PC. Si les Alémaniques souhaitent que la
formation de ses futurs membres soit assurée par des cadres de l'armée, les Romands
s'y opposent par contre fermement, arguant du caractère civil de la protection civile. 8

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 02.07.1988
STÉPHANE HOFMANN

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

In der Sommersession 2014 folgte der Nationalrat einem Postulat Birrer-Heimo (sp, LU)
und beauftragte den Bundesrat, in einem Bericht aufzuzeigen, wie Werbeanrufe von
Callcentern mit gefälschten Schweizer Telefonnummern („Spoofing“) verhindert
werden können. Der Bundesrat sprach sich im Vorfeld für eine Annahme des Postulats
aus und versprach, die Problematik in einen bereits geplanten Bericht über die
Entwicklungen im Fernmeldemarkt aufzunehmen. Um diesen hatte die Kommission für
Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates (KVF-SR) im Jahr 2013 ersucht, nachdem
die Telekomindustrie neue Technologien und Preismodelle für den Mobilfunkverkehr
mit dem Ausland angekündigt hatte. 9

POSTULAT
DATUM: 20.06.2014
DAVID ZUMBACH

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

La catastrophe de Tchernobyl a également donné une impulsion à la volonté
d'unification du droit international en matière d'énergie nucléaire. Dans cette
optique, la chambre haute a approuvé, sans opposition, deux arrêtés fédéraux relatifs
aux conventions sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en
cas d'accident nucléaire ou de situations d'urgence radiologique. La première a pour
but d'assurer une alarme et une information promptes en cas d'accident atomique. La
seconde, sans instaurer d'obligation, fixe le cadre juridique d'une opération
internationale de secours. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1987
BRIGITTE CARETTI

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Jahresrückblick 2019: Verkehr und Kommunikation

Ein zentraler Punkt der Verkehrspolitik war 2019 der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur:
Das Parlament hatte über die nächsten Ausbauschritte der strategischen
Entwicklungsprogramme (STEP) «Nationalstrassen» und «Eisenbahninfrastruktur»
sowie über die Verpflichtungskredite des Programms Agglomerationsverkehr zu
befinden. Dabei ging es bei jedem Geschäft über die Vorlagen des Bundesrates hinaus,
nahm zusätzliche Projekte in die Ausbauschritte auf und erhöhte die
Verpflichtungskredite. Dem Ausbauschritt 2019 STEP Nationalstrassen fügte das
Parlament zwei Projekte hinzu – die Umfahrungen Näfels und La Chaux-de-Fonds – und
erhöhte den Verpflichtungskredit für den Ausbauschritt um eine Milliarde auf CHF 5.651
Mrd. Zusätzliche Viertel- und Halbstundentakte, mehr Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit:

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
NIKLAUS BIERI
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Den Ausbau des Schienennetzes wollte der Bundesrat mit Investitionen von CHF 11.9
Mrd. vorantreiben. Doch auch beim Strategischen Entwicklungsprogramm
Eisenbahninfrastruktur (Ausbauschritt 2035) nahmen beide Kammern weitere Projekte
auf: Die kleine Kammer ergänzte den Ausbauschritt im März auf Antrag ihrer
Verkehrskommission um die Projektierungen des Durchgangsbahnhofes Luzern und der
trinationalen S-Bahn Basel sowie um den Neubau der Strecke Neuenburg – La-Chaux-
de-Fonds anstelle der vom Bundesrat vorgeschlagenen Modernisierung der
bestehenden Strecke. Der Ständerat erhöhte den Investitionsbetrag einstimmig um CHF
919 Mio. auf CHF 12.8 Mia. Im Juni ging der Nationalrat sogar noch weiter und nahm mit
den Bahnhöfen Winterthur-Grüze und Thun Nord zwei weitere Projekte in das Geschäft
auf. Einstimmig erhöhte die grosse Kammer den Kreditbetrag um CHF 69 Mio. auf
insgesamt CHF 12.89 Mrd. Obschon Bundesrätin Sommaruga erklärte, die vom
Nationalrat zuletzt hinzugefügten Bahnhofsprojekte seien verfrüht, stimmte der
Ständerat der grossen Kammer einstimmig zu. Schliesslich zeigte sich das Parlament
auch bei den Verpflichtungskrediten ab 2019 des Programms Agglomerationsverkehr
spendabel: Der Bundesrat hatte CHF 1.35 Mrd. für die Mitfinanzierung von Projekten
der dritten Generation im Programm Agglomerationsverkehr beantragt. Der Nationalrat,
der im März über die Vorlage beriet, nahm wie von seiner Verkehrskommission
gefordert vier zusätzliche Projekte auf: Die Projekte Aargau-Ost, Delémont und
Luganese sowie die Umfahrung Oberburg (BE). Weil die grosse Kammer auch für die
Programme in Grand Genève und Bulle den Beitragssatz des Bundes erhöhte, wuchs der
Bundesbeitrag für den Agglomerationsverkehr um CHF 145 Mio. auf Total CHF 1.49 Mrd.
Im Juni kippte der Ständerat die Umfahrung Oberburg (BE) wieder aus der Vorlage;
danach ging das Geschäft wegen dieser Differenz zwischen den Räten hin und her, bis
im September in der Einigungskonferenz ein Kompromiss gefunden wurde, dem beide
Kammern einstimmig zustimmten: Die Umfahrung Oberburg wird folglich als integraler
Bestandteil dem Projekt Burgdorf zugeschrieben und mit nicht ausgeschöpften Mitteln
aus den Programmen 2019, 2014 und 2010 finanziert.

Die Zeitungsanalyse von Année Politique Suisse zeigt, dass die Berichterstattung der
Tagespresse zur Verkehrspolitik im August besonders umfassend war. Dies lag zu einem
guten Teil an der sogenannten SBB-Krise: Anfang August kam es zu einem tödlichen
Arbeitsunfall eines Zugbegleiters der SBB. In der Folge kam aus, dass die Türschliess-,
Einklemmschutz- und Kontrollmechanismen an den Einheitswagen IV oft nicht korrekt
funktionierten. Das Bundesamt für Verkehr verpflichtete die SBB, diese Mechanismen
zu überholen. Zu den Sicherheitsrisiken bei den Türschliesssystemen kam eine Häufung
der Betriebsstörungen: Verspätungen, Stellwerkstörungen, Zugausfälle wegen
Baustellen. In den Kommentarspalten der Tageszeitungen war zu lesen, die SBB habe
sich vom einstigen Aushängeschild der Schweiz in Sachen Zuverlässigkeit zu einem
Lotterbetrieb gewandelt, das Vertrauen der Bevölkerung in die Bundesbahnen habe
Schaden genommen. Der öffentliche Druck wurde so gross, dass die Führung der SBB
von der Verkehrskommission zu einem Hearing eingeladen wurde. SBB-CEO Andreas
Meyer stand der KVF-SR Rede und Antwort und verteidigte dabei die SBB und die Arbeit
der SBB-Führung. Rund zwei Wochen nach dem Hearing verkündete Meyer seinen
Rücktritt im Jahr 2020. Dieser Schritt sei schon länger geplant gewesen und habe mit
den Schwierigkeiten im Betrieb nichts zu tun. Ende September gaben die SBB bekannt,
dass die Einsteigeroutine des Personals geändert worden sei und die Schliesssysteme
sämtlicher Einheitswagen IV bis 2024 überholt würden. 

Beim Strassenverkehr sorgten vor allem Anliegen zur Verkehrssicherheit und zur
Elektromobilität für Gesprächsstoff im Parlament. Ein politischer Dauerbrenner bei der
Verkehrssicherheit blieben die Strafbestimmungen der Via sicura: Auch 2019 wurden
einige Änderungen der Strafbestimmungen beraten, so die parlamentarische Initiative
Grin (svp, VD; Pa.Iv. 18.431) für verhältnismässige Sanktionen, die Motion Graf-Litscher
(sp, TG; Mo. 17.3520) gegen die doppelte Strafe für Berufsfahrer und Berufsfahrerinnen
sowie die Motion Giezendanner (svp, AG; Mo. 17.3590) für einen differenzierten
Führerausweisentzug. Zwar hatte die KVF-SR im April der parlamentarischen Initiative
Grin keine Folge gegeben, doch der Nationalrat stimmte allen Geschäften zu und sprach
sich damit für mildere Regelungen beim Führerausweisentzug aus.
Mit dem wachsenden Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge im Strassenverkehr wurde
die Elektromobilität vermehrt ein Thema im Parlament. Dabei ging es etwa um grüne
Zonen für Elektrofahrzeuge (Mo. 17.4040), um Auswirkungen von Fahrassistenzsystemen
auf die Verkehrssicherheit (Po. 17.4041), um die Möglichkeiten der «Mobilität 4.0» (Po.
17.4043) oder um die Finanzierungslücke bei der Strassenverkehrsinfrastruktur durch
die Ausfälle bei der Mineralölsteuer infolge der Zunahme von Fahrzeugen mit
alternativen Antrieben (Mo. 19.3741). Vorwärts ging es mit der digitalen Vignette: Im März
nahm der Nationalrat die Motion Candinas (cvp, GR; Mo. 18.3701) knapp an, der
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Ständerat folgte im September – obschon der Bundesrat in der Zwischenzeit eine
Vorlage betreffend einer freiwilligen digitalen Vignette ans Parlament verabschiedet
hatte.

Im Nachgang des Postauto-Skandals stand das Controlling des Bundesamtes für
Verkehr mehrfach in der Kritik. Im März kam aus, dass das Bahnunternehmen BLS über
Jahre insgesamt rund CHF 45 Mio. zu viel an Abgeltungen erhalten hatte. Zwar lagen im
Gegensatz zum Postauto-Skandal keine betrügerischen Machenschaften vor, sondern
nur ein unzureichend angepasstes Zinsglättungsmodell, allerdings zeigte sich eine
Parallele zum Postauto-Skandal: Im Bundesamt für Verkehr blieben Hinweise auf die
Differenzen zu lange folgenlos. Nach einem Audit beim BAV durch das UVEK wurden im
Mai fünf Massnahmen zur Verstärkung der Aufsicht bei Transportunternehmen
vorgelegt. Im Rahmen der verstärkten Aufsicht wurden im Bundesamt für Verkehr für
Controlling und Revision acht zusätzliche Stellen geschaffen. Mit ihrer Motion «Teurere
Kontrollen durch das BAV sollen die Verursacher bezahlen» verlangte Nadja Pieren (svp,
BE; Mo. 19.3502), dass der Bund die Mehrkosten dieser Stellen auf die Verursacher
abwälze. Im September lehnte der Nationalrat die Motion Pieren jedoch diskussionslos
ab. 

Nachdem die Postgesetzgebung in den Räten schon in den Vorjahren ein grosses
Thema gewesen war, führten insbesondere der Service public der Post und die
Schliessung von Poststellen auch 2019 zu einigen Debatten. In den Vorjahren waren
viele Vorstösse angenommen worden, 2019 zeigten sich die Räte aber zurückhaltender:
Den Standesinitiativen von Genf (Kt.Iv. 18.312), Basel-Stadt (Kt.Iv. 18.314), Solothurn
(Kt.Iv. 18.315) sowie Tessin (Kt.Iv. 16.320) und Wallis (Kt.Iv. 17.302) wurde keine Folge
gegeben, weil 2018 die Standesinitiative Jura (Kt.Iv. 17.314) Zustimmung gefunden hatte
und die Kommissionen bei der Umsetzung dieser Initiative alle Anliegen zur
Postgesetzgebung überprüfen und einbeziehen wollten. Die KVF-SR kündigte an, die
Umsetzung der Standesinitiative Jura nach einer Gesamtschau zur Post im Frühjahr
2020 an die Hand zu nehmen.
Der Ständerat lehnte weitere Vorstösse zur Post ab (Motion Berberat, sp, NE, Mo.
19.3749; Postulat Béglé, cvp, VD, Po. 17.3615; Motion Feller, fdp, VD, Mo. 17.3053), der
Nationalrat nahm jedoch weitere Anliegen entgegen: Ein Postulat der KVF-NR zur
«längerfristigen Weiterentwicklung des Zugangs zu Dienstleistungen der postalischen
Grundversorgung» (Po. 19.3532) wurde im Nationalrat angenommen, weil die damit vom
Bundesrat und der Post verlangte Planung auch über die Umsetzung der
Standesinitiative Jura Auskunft geben könnte. Auch die Motionen Müller-Altermatt (cvp,
SO; Mo. 17.3938) für eine «mittel- und langfristige Planung bei Poststellen und
Postagenturen» und Grin (svp, VD; Mo. 17.3888) zur «Schliessung von Poststellen an
zentralen Orten» fanden in der grossen Kammer Zustimmung. 

Im März schloss das Parlament die 2018 begonnene Revision des Fernmeldegesetzes
ab. In vier Sitzungen wurden die verbliebenen Differenzen zur Netzneutralität, zur
Meldepflicht der Provider bei verbotenen pornographischen Inhalten, zur Befreiung der
Blaulichtorganisationen von den Verwaltungsgebühren der verwendeten
Funkfrequenzen, zur Finanzierung von Anschlüssen in Gebäuden und zu weiteren,
technischen Detailfragen beigelegt. Ende März nahmen beide Kammern die Revision an.

Der Ausbau des Mobilfunk-Netzes auf 5G wurde von Teilen der Bevölkerung sehr
kritisch aufgenommen. Ausdruck fand diese kritische Haltung in zwei Volksinitiativen,
die im Oktober von Privatpersonen lanciert wurden. Während die eine Initiative die
Strahlungsbelastung reduzieren will, verlangt die andere, dass Mobilfunkbetreiber für
Strahlungsschäden haften. Die Sammelfrist läuft bis zum 22. April 2021. 11

Jahresrückblick 2020: Verkehr und Kommunikation

Die Verkehrspolitik war im Jahr 2020, wie andere Politikfelder auch, massgeblich von
der Corona-Pandemie beeinflusst. Der öffentliche Verkehr litt stark unter der Krise
respektive dem mangelnden Passagieraufkommen. In der Folge gleiste der Bundesrat
rasch Massnahmen auf, um dem Verkehrssektor unter die Arme zu greifen. Für den
öffentlichen Verkehr, inklusive touristische Angebote wie etwa die Schifffahrt oder
Seilbahnen, verabschiedete das Parlament das dringliche Bundesgesetz über die
Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise. Dieses war in den Räten
unbestritten und brachte dem öffentlichen Verkehr eine Hilfe in der Höhe von rund
CHF 900 Mio. Umstrittener war die Unterstützung für die ebenfalls gebeutelte
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Luftfahrtbranche. In beiden Räten gingen Anträge von links-grüner Seite ein, um die
Kredite an klimapolitische Auflagen zu binden. Diese fanden aber ausserhalb des links-
grünen Lagers keine Zustimmung. Schliesslich wurden im Rahmen des Nachtrags I zum
Voranschlag 2020 Verpflichtungskredite über CHF 1.275 Mrd. für die
Luftverkehrsunternehmen und CHF 600 Mio. für flugnahe Betriebe sowie ein
Nachtragskredit über 600 Mio. für flugnahe Betriebe gewährt. Auch in der Presse fand
die Unterstützung für die Luftfahrtbranche einige Beachtung. Währenddem die
Unterstützung generell begrüsst wurde, waren einige Zeitungen der Ansicht, dass es der
Bundesrat und das Parlament verpasst hätten, den Fluggesellschaften dafür auch
Bedingungen zu stellen. 

Die Postauto-Affäre, die 2018 ans Licht gekommen war, beschäftigte die Schweizer
Politik auch im Jahr 2020 noch. Der Bundesrat äusserte sich im Februar 2020 zum
ausführlichen Bericht der GPK-SR in dieser Angelegenheit und kam zum Schluss, dass
die Governance-Strukturen des Bundes funktioniert hätten, zumal es das BAV gewesen
sei, welches das fehlerhafte Verhalten der Postauto AG überhaupt erst aufgedeckt
habe. Zudem sah der Bundesrat keinen grossen Handlungsbedarf hinsichtlich der
strategischen Ziele für die Postauto AG. Im Zuge der Postauto-Affäre wurden 2020 auch
vier Postulate (Po. 19.4385; Po. 19.4387; Po. 19.4388 und Po. 19.4389) angenommen. In
diesen wurde eine Prüfung verschiedenster Bereiche und Kompetenzen im regionalen
Personenverkehr gefordert sowie eine Gesamtsicht zur Postauto-Affäre verlangt. Noch
während der politischen Aufarbeitung dieser Problematik wurden im Jahr 2020 weitere
Ungereimtheiten bei anderen Anbietern im öffentlichen Verkehr publik: So mussten die
BLS, die SBB sowie die Verkehrsbetriebe Luzern mehrere Millionen Franken an zu viel
erhaltenen Subventionen zurückerstatten, wie die Medien berichteten.
Ein erfreulicheres Ereignis stellte hingegen die Eröffnung des Ceneri-Basistunnels dar.
In den Medien wurde ausführlich über den Festakt berichtet, der aufgrund der Corona-
Krise leider nur in einem kleinen Rahmen über die Bühne gehen durfte. Der Ceneri-
Basistunnel sei für die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene
und insbesondere für die Vollendung der NEAT von immenser Bedeutung, resümierten
die Medien. Zudem sei er auch für den Zusammenhalt der beiden Tessiner Kantonsteile
Sopraceneri und Sottoceneri von grossem Belang.

Schliesslich bewegte auch die fünfte Generation des Mobilfunkstandards (5G) die
Gemüter der Politikerinnen und Politiker, der Medien und der Bevölkerung. Im
November 2019 war ein lange erwarteter Bericht der Expertengruppe «Mobilfunk und
Strahlung» detailliert auf die Fakten rund um die Mobilfunkanlagen, die
Datenübertragung und die dabei auftretende Strahlung eingegangen. Der Bericht hielt
fest, dass nicht abschliessend ausgeschlossen werden könne, dass die Strahlung von 5G
gesundheitsschädlich sei. Zur Kernfrage einer allfälligen Anpassung der geltenden
vorsorglichen Anlagegrenzwerte für Mobilfunkantennen und zur Weiterentwicklung des
Mobilfunknetzes hatte sich die Arbeitsgruppe in der Folge nicht einigen können. Sie gab
deshalb dazu keine Empfehlung ab, sondern skizzierte lediglich fünf Optionen, wie der
Ausbau von 5G und die damit einhergehenden Auswirkungen aussehen könnten. Sie
schlug aber sechs begleitende Massnahmen zum Umgang mit Mobilfunk vor. Der
Bundesrat legte sodann im April 2020 das weitere Vorgehen in Sachen Mobilfunk und
5G fest. In diesem Rahmen beschloss er die Umsetzung der von der Arbeitsgruppe
vorgeschlagenen Massnahmen. Zudem sollte das UVEK eine Vollzugshilfe für den
Umgang mit den neuen adaptiven 5G-Antennen erarbeiten. Auch versprach der
Bundesrat das Postulat Häberli-Koller (cvp, TG; Po. 19.4043) zu erfüllen, welches den
Aufbau eines nachhaltigen Mobilfunknetzes verlangte, das einerseits einen optimalen
Schutz vor Strahlung gewährleisten, andererseits aber auch die Einführung von 5G und
nachfolgender Technologien innert einer vernünftigen Frist ermöglichen müsse.
Bezüglich der Strahlung entschied der Bundesrat weiter, die Anlagegrenzwerte nicht zu
lockern. Die Medien werteten dieses Vorgehen als Stillstand, während aus der
Bevölkerung weiterhin kritische Stimmen zu vernehmen waren: So befanden sich zu
diesem Zeitpunkt zwei 5G-kritische Volksinitiativen im Stadium der
Unterschriftensammlung und im Januar 2020 war es in verschiedenen Städten auch zu
Demonstrationen gegen diese neue Technologie gekommen. Im Berichtsjahr wurde
sodann auch seitens einiger Kantone Kritik am Aufbau des 5G-Netzes laut; die Kantone
Neuenburg und Genf reichten je eine Standesinitiative zu einem 5G-Moratorium ein. 

In den Medien fanden die Themenbereiche Verkehr und Kommunikation etwas weniger
Beachtung als in den Jahren zuvor. Insgesamt befassten sich im Jahr 2020 ca. 6 Prozent
aller von APS erfassten Artikel mit diesen beiden Themen, in 2019 waren es noch ca. 8.5
Prozent gewesen. 12
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Jahresrückblick 2021: Verkehr und Kommunikation

Im Jahr 2021 gab es im Themenbereich «Verkehr und Kommunikation» ganz
unterschiedliche politische Entwicklungen zu beobachten, wobei keine medial oder
politisch deutlich dominierte. Ein Blick in die Medienberichterstattung mithilfe der
APS-Zeitungsanalyse zeigt zudem, dass die Themen Verkehr und Kommunikation im
Jahr 2021 gegenüber anderen Themen an Bedeutung eingebüsst haben. Während im
Jahr 2019 noch etwas über 7 Prozent aller von Année Politique Suisse archivierten
Zeitungsartikel diesen Themenbereich behandelten, waren es im zweiten Pandemie-
Jahr lediglich gut 4 Prozent (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse 2021 im Anhang).

Den in diesem Themenbereich grössten medialen und auch politischen Schwerpunkt
bildete der Schienenverkehr. So war der öffentliche Verkehr auch im aktuellen Jahr
stark von der Covid-19-Krise betroffen, da ihn deutlich weniger Passagiere nutzten als
vor der Krise. Im Frühling 2021 reichten die KVF-NR und die KVF-SR daher je eine
gleichlautende Motion für eine finanzielle Unterstützung des öffentlichen Verkehrs,
namentlich des Fernverkehrs, des touristischen Verkehrs und des Ortsverkehrs ein,
welche von den Räten angenommen wurden. Dieser Forderung kam der Bundesrat
nach, indem er im November 2021 – wie bereits im Vorjahr – das zweite
Massnahmenpaket zur Unterstützung des öffentlichen Verkehrs in der Covid-19-Krise
präsentierte. Mit diesem Massnahmenpaket wurden ebenfalls zwei Vorstösse der
Kommissionen für eine finanzielle Unterstützung des Schienengüterverkehrs umgesetzt.
Letzterer war zudem auch unabhängig von Corona Thema im Parlament. So wurden
etwa zwei Postulate angenommen, die sich der Frage nach der Zukunft des
Schienengüterverkehrs und von SBB Cargo widmeten (Po. 21.3198 und Po. 21.3597). 

Breiter diskutiert wurde im Schienenbereich schliesslich auch der Ausbau des
Nachtzugangebots der SBB, welches ein Postulat Ammann (cvp, SG; Po. 19.3643) und
eine Motion Trede (gp, BE; Mo. 19.4614) fördern wollten, die beide im Berichtsjahr
angenommen wurden. Unbehandelt blieb im Gegenzug weiterhin ein Vorstoss
Giezendanner (svp, AG; Po. 20.4019) aus dem Vorjahr, mit dem der Ausbau des
Nachtzugangebots durch die SBB gestoppt werden sollte. 

Im Bereich Strassenverkehr stand – nicht nur in den Medien sondern auch in der Politik
– insbesondere die Lärmproblematik im Zentrum. Beide Kammern sprachen sich für
eine Forderung der UREK-NR nach einem Massnahmenpaket zur Lärmreduzierung im
Strassenverkehr – insbesondere bei den so genannten «Autoposern» und den getunten
Fahrzeugen – aus. Eine Reduktion des Strassenlärms forderte überdies eine
parlamentarische Initiative Suter (sp, AG; Pa.Iv. 21.441) mittels Temporeduktion auf
generell 30 km/h innerorts, die jedoch in den Räten noch nicht behandelt wurde. 

Im Themenbereich «Kommunikationsdienste» standen erneut das Für und Wider des
Mobilfunk-Standards 5G sowie die Weiterentwicklung des Notrufsystems im
Mittelpunkt. Dabei wurden drei Standesinitiativen der Kantone Genf, Jura und
Neuenburg, die ein Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz forderten, von
der KVF-SR und vom Ständerat keine Folge gegeben. Zustimmung fand dagegen ein
Postulat der KVF-SR für eine frühzeitige Sicherstellung des Informationsflusses bei
allenfalls in Zukunft genutzten Frequenzen im so genannten Millimeterwellenbereich.
Das Postulat soll ebenfalls dafür sorgen, dass die Kantone und die parlamentarischen
Kommissionen in die Diskussionen einbezogen und die Forschungsergebnisse
berücksichtigt werden. Im Gegensatz zu den Standesinitiativen forderte die
FDP.Liberale-Fraktion, dass die notwendigen Rahmenbedingungen für einen raschen
Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes geschaffen werden. Damit einhergehend solle der
Bundesrat auch die Bevölkerung besser über 5G informieren. In der Debatte in der
grossen Kammer räumte Christian Wasserfallen (fdp, BE) ein, dass der derzeitige
Strahlengrenzwert für Mobilfunkantennen beim Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes leicht
angehoben werden müsse, wobei dem Gesundheitsaspekt jedoch selbstverständlich
weiterhin Rechnung zu tragen sei. Die Grünen- und die SP-Fraktion sprachen sich
gegen das Anliegen aus – die Mehrheit des Nationalrates stimmte der Motion jedoch
zu.

Schliesslich wurde im Jahr 2021 zudem die Forderung nach einer Weiterentwicklung
des Schweizer Notrufsystems laut, nachdem es auch bereits im Vorjahr zu einigen
Pannen gekommen war. Dabei nahmen beide Räte eine Motion der KVF-SR zur
Systemführerschaft für die Abwicklung von Notrufen an, welche verlangte, dass eine
Stelle geschaffen werden soll, welche die technische Gesamtverantwortung für alle
Notrufe übernimmt. Zudem forderten Nationalrätinnen und Nationalräte aller sechs
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Fraktionen mittels sechs gleichlautender Motionen erfolgreich die Digitalisierung und
Weiterentwicklung der Schweizer Notrufe; damit solle insbesondere ein barrierefreies
Angebot für Menschen mit Behinderungen geschaffen werden. 13

Rückblick auf die 51. Legislatur: Verkehr und Kommunikation

Autorinnen und Autoren: Bernadette Flückiger, Marco Ackermann, Nik Bieri und Anja
Heidelberger

Stand: 17.08.2023

Auch der Verkehrsbereich – insbesondere der öffentliche Verkehr und der Flugverkehr
– war in der 51. Legislatur stark durch die Covid-19-Pandemie geprägt. Nachdem der
Bundesrat Mitte März 2020 die ausserordentliche Lage gemäss Epidemiengesetz
ausgerufen, einen Lockdown mit Homeoffice und Schliessung der Läden verfügt sowie
die Landesgrenzen geschlossen hatte, brach die Nachfrage im öffentlichen Verkehr
sowie im Flugsektor weg. In der Folge dünnten die Verkehrsbetriebe ihre Fahrpläne
sehr stark aus, während der Flugverkehr – abgesehen von einigen Flügen, mit denen im
Ausland gestrandete Schweizerinnen und Schweizer nach Hause geholt wurden –
zeitweise fast vollständig eingestellt wurde. Dadurch gerieten ÖV und Luftfahrt in
grosse finanzielle Schwierigkeiten, auf die der Bundesrat für den ÖV mit zwei
Notkrediten in der Höhe von CHF 900 Mio. und CHF 215 Mio. sowie für die
Luftfahrtunternehmen und die luftnahen Betriebe mit Nachtrags- und
Verpflichtungskrediten in der Höhe von CHF 1.3 Mrd. und CHF 1.2 Mrd. sowie mit
dazugehörigen Gesetzesänderungen reagierte. Insbesondere nach Ende der Pandemie
stiegen die Nutzendenzahlen in beiden Branchen jedoch wieder deutlich an.

Am meisten parlamentarische Aufmerksamkeit im Themenbereich «Verkehr» erhielt in
der 51. Legislatur gemessen an der Anzahl gesprochener Wörter die Änderung des
Personenbeförderungsgesetzes. Damit hatte der Bundesrat unter anderem
beabsichtigt, die Planungssicherheit der Transportunternehmen bei der Aushandlung
der Angebotsvereinbarungen im regionalen Personenverkehr zu verbessern. Das
Parlament diskutierte zahlreiche inhaltliche Aspekte bis in die Einigungskonferenz, etwa
die Frage, welcher Teil der Gewinne wie bisher einer Spezialreserve zugewiesen werden
soll. Dabei wurde mehrfach auf den Postautoskandal verwiesen, der überdies auch
aufgrund der Untersuchungen im Nachgang immer wieder Thema war.

Zwar leicht weniger Diskussionen im Parlament, medial wohl aber deutlich mehr
Aufmerksamkeit erhielt die Änderung des Strassenverkehrsgesetzes, bei dem es unter
anderem um eine Reduktion der Treibhausgasemissionen, um neue Regelungen zu
selbstfahrenden Autos und um die Stärkung der Verkehrssicherheit ging. Am
umstrittensten war hingegen die im Rahmen des Via-Sicura-Massnahmenpakets
beschlossene Entschärfung gewisser Regelungen, die ursprünglich als Reaktion auf die
in der Folge zurückgezogene Raser-Initiative beschlossen worden waren. Nach einer
Referendumsdrohung gegen die Abschwächung besagter Regelungen krebste das
Parlament noch während der Bereinigung der Vorlage zurück und verschärfte die von
ihm zuvor abgeschwächten Regelungen wieder. Der motorisierte Strassenverkehr war
überdies zwar weniger stark von der Covid-19-Pandemie betroffen als die anderen
Verkehrszweige, dafür umso stärker vom Anstieg der Energiepreise als Reaktion auf den
Krieg in der Ukraine. In der Folge wurden erfolglos zahlreiche Entlastungsmassnahmen
für die Autofahrenden gefordert. Für die Zukunft plante der Bundesrat schliesslich
einen Ausbau der Nationalstrassen: Im «Ausbauschritt 2023» standen vor allem fünf
Projekte mit einem Gesamtumfang von rund CHF 4.4 Mrd. für den Autobahnausbau im
Zentrum. Der Nationalrat erhöhte diesen Kredit gar auf CHF 5.3 Mrd. Auch der Ausbau
des Bahn-Fernverkehrsnetzes befand sich gegen Ende der 51. Legislatur in Planung, die
parlamentarische Beratung dazu wird wohl aber erst in der neuen Legislatur beginnen.

Doch nicht nur bei den Strassen, auch bei den Velowegen soll gebaut werden: Im
September 2018 hatte die Schweizer Stimmbevölkerung dem direkten Gegenentwurf
zur Velo-Initiative zugestimmt, zu dessen Umsetzung das Parlament ein neues
Veloweggesetz verabschiedete. Damit soll der Bund die Kantone beim Vollzug
unterstützen und die Koordination und Information über die Velowegnetze fördern
können, um so zu einer Entflechtung des Verkehrs beizutragen. Die Kantone sollen neu
zur Planung und Erstellung der Velowegnetze verpflichtet werden, wobei sie alle Teile
des Netzes, die nicht den Sicherheits- und Attraktivitätsstandards entsprechen,
ersetzen müssen. 
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Während sich der Ständerat in Sachen Sicherheit und Streckenführung der Velowege
der strengeren Version des Nationalrates anschloss, konnte sich der Ständerat bei der
Problematik des Ersatzes von alten Velowegen durchsetzen. Hierbei wurde festgelegt,
dass zukünftig bei einem Ersatz das öffentliche Interesse und die örtlichen Verhältnisse
berücksichtigt werden müssen. 

Im Themenbereich «Kommunikation» stand der Mobilfunkstandard 5G und
Protestaktionen dagegen im Zentrum. Auch verschiedene Berichte, ein neu
geschaffenes NIS-Monitoring, eine umweltmedizinische Beratungsstelle, eine
Harmonisierung im Vollzug sowie eine Intensivierung der Forschung – mit denen der
Bundesrat den Ängsten in der Bevölkerung begegnen wollte – konnte die von Teilen der
Bevölkerung empfundene Skepsis gegen 5G nicht gross mindern. Lanciert wurde auch
die sogenannte Saferphone-Initiative, die tiefe Strahlengrenzwerte und eine
grundsätzliche Versorgung von Wohn- und Geschäftshäusern mit Fernmeldediensten
über das Kabelnetz erreichen wollte, aber im Dezember 2022 zurückgezogen wurde. Im
Parlament scheiterten auch Standesinitiativen für ein Moratorium für den Aufbau des
5G-Millimeterwellennetzes. Nach längeren Diskussionen erhöhte der Bundesrat im
Dezember 2022 schliesslich die Hochbreitbandgeschwindigkeit in der Schweiz von 10
Mbit/S auf 80 Mbit/S.

Im Bereich des «Service public» stand schliesslich die Post aufgrund von
Filialschliessungen und der Frage nach der Grundversorgung im Zentrum des
Interesses.

Zu den Jahresrückblicken:
2020
2021
2022

Jahresrückblick 2023: Verkehr und Kommunikation

2023 standen drei grosse Standortbestimmungen zu Ausbauschritten im Bereich des
Strassen- und Schienenverkehrs auf dem Programm des Bundesrats und des
Parlaments. Trotz dieser politisch gewichtigen Programmpunkte blieb die
Medienberichterstattung in diesem Themenbereich gesamthaft jedoch ungefähr auf
demselben Niveau wie im Vorjahr (vgl. Abbildung 2 der APS-Zeitungsanalyse). Jedoch
nahm die Berichterstattung zum Strassenverkehr im Vergleich zu den Vorjahren mehr
Raum ein, während diejenige zum Flugverkehr deutlich abnahm und diejenige zum
Schienenverkehr etwa gleich blieb. 

Im medial viel bespielten Themenbereich des Strassenverkehrs dominierte der
Ausbauschritt 2023 der Nationalstrassen und der entsprechende Zahlungsrahmen
sowohl die parlamentarische als auch die ausserparlamentarische Debatte. Der
Ausbauschritt 2023 war sehr umstritten, die Anträge zu den Projektvorschlägen des
Bundesrats reichten von Zustimmung über Ablehnung einzelner Ausbauschritte bis hin
zur Zurückweisung des gesamten Projekts. Schliesslich wurden aber alle fünf vom
Bundesrat vorgeschlagenen Projekte sowie der entsprechende Verpflichtungskredit in
der Höhe von rund CHF 5.3 Mrd. vom Parlament gutgeheissen und der Ausbauschritt
sogar noch um ein Projekt in der Westschweiz erweitert. Eine Standesinitiative des
Kantons Thurgau, welche die Aufnahme der Bodensee-Thurtal-Strasse in die
Projektierung gefordert hatte, blieb hingegen erfolglos. Die Meinungen zum
Ausbauschritt 2023 gingen auch in der medialen Berichterstattung auseinander und
ökologische Kreise kündeten an, das Referendum gegen den Ausbauschritt zu ergreifen.
Vergleichsweise unumstritten war in diesem Zusammenhang hingegen der
Zahlungsrahmen für Unterhalt und Betrieb der bestehenden Nationalstrassen für die
Jahre 2024 bis 2027 in der Höhe von CHF 8.8 Mrd. 

Unabhängig von diesem geplanten Ausbauschritt der Nationalstrassen beschloss das
Parlament zusätzlich durch Annahme einer Motion, dass die Autobahn A1 an kritischen
Strassenabschnitten auf sechs Spuren ausgebaut werden soll. Auf der anderen Seite
stand im Bereich des Strassenverkehrs auch die klimaneutrale Mobilität auf der
politischen Agenda. Im Juni präsentierte der Bundesrat einen Bericht, in dem er
Massnahmen eruierte, mit denen ein fossilfreier Verkehr bis 2050 ermöglicht werden
könnte. Zudem wurde der Bundesrat vom Parlament beauftragt, einen Aktionsplan zur

BERICHT
DATUM: 31.12.2023
LENA BALTISSER
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Förderung innovativer und klimaneutraler Mobilitätsangebote zu erstellen. Hingegen
beschloss die Regierung, die Steuerbefreiung der Elektrofahrzeuge aufzuheben.

Eine zweite grosse Standortbestimmung im Themenbereich Verkehr fand 2023 mit der
vierten Generation des Programms «Agglomerationsverkehr» an der Schnittstelle
zwischen öffentlichem Verkehr und Individualverkehr statt. Für die folgenden vier Jahre
wurden zu unterstützende Projekte ausgewählt und ein entsprechender
Finanzierungsrahmen bestimmt. Verteilt auf den öffentlichen Verkehr, den
motorisierten Individualverkehr sowie auf den Langsamverkehr sprach das Parlament
somit gesamthaft über CHF 1.5 Mrd. für Projekte in 23 Agglomeration.

Die dritte grosse Standortbestimmung nahm der Bundesrat im Herbst 2023 mit seiner
Botschaft zum Stand und zu Änderungen der Ausbauprogramme für die
Bahninfrastruktur vor. Für den Ausbauschritt 2025 und insbesondere für den
Ausbauschritt 2035 schlug die Regierung zusätzlich zu den bereits beschlossenen
Ausbauvorhaben Anpassungen sowie eine Krediterhöhung von gesamthaft über CHF 2.8
Mrd. vor. Aufgrund einer viel diskutierten Motion nahm er auch die Projektierung eines
«multifunktionalen Grimseltunnels» in seine Botschaft auf.
Im Rahmen der Botschaft zu den Ausbauschritten präsentierte der Bundesrat zudem
erste Zielsetzungen und Stossrichtungen der neuen Langfriststrategie im
Schienenverkehr, der «Perspektive Bahn 2050». Der Fokus soll dabei auf dem Ausbau
von kurzen und mittleren Strecken sowie auf den Agglomerationen liegen. Gleichzeitig
gab die Regierung auch bekannt, dass sich die Fertigstellung verschiedener laufender
Bauvorhaben, wie beispielsweise der Bahnknotenpunkte Bern oder Lausanne, um
mehrere Jahre verzögern werde. 

Zu Verzögerungen kam es auch in der Erreichung der 2021 festgelegten Ziele für den
alpenquerenden Schwerverkehr. Im Verlagerungsbericht für die Jahre 2021–2023 hielt
der Bundesrat im Berichtsjahr fest, dass die festgelegten Ziele trotz einer Zunahme des
Schienengüterverkehrs insbesondere im Bereich des strassenseitigen Güterverkehrs
nicht erreicht werden konnten. Auch im Bereich der Luft- und Lärmverschmutzung
konnte trotz punktueller Verbesserungen gesamthaft keine ausreichende Reduktion
erzielt werden. Somit wurde im Schwerverkehr auf Strasse und Schiene weiterhin
Verlagerungspotential ausgemacht und für die folgenden Jahre projektiert. 

Im Themengebiet Eisenbahn erhielt ein Unfall des Schienengüterverkehrs im
Gotthard-Basistunnel die grösste mediale Aufmerksamkeit (vgl. Abbildung 1 der APS-
Zeitungsanalyse): Die Entgleisung eines Güterzugs im August 2023 führte zu einer
vorübergehenden Sperrung des Tunnels und zu geschätzten Schäden von über CHF 100
Mio. Dabei wurden rasch Fragen zu Ursachen, Haftung und Schadenersatz laut, gerade
auch in Anbetracht der Haftpflicht im Schienenverkehr, zu deren Ausgestaltung der
Bundesrat wenige Wochen zuvor einen Bericht veröffentlicht hatte. 

Um die SBB finanziell zu stabilisieren, schlug der Bundesrat im Sommer 2023 eine
Änderung des Bundesgesetzes über die Schweizerischen Bundesbahnen (SBBG) vor.
Einerseits sollten die SBB einen einmaligen Kapitalzuschuss von CHF 1.15 Mrd. erhalten,
andererseits sollte ihr Finanzierungsbedarf neu nicht mehr durch Tresorerie-, sondern
durch Haushaltsdarlehen gedeckt werden. Diese Änderung der Finanzierungsgrundlage
fand im erstberatenden Nationalrat jedoch wenig Unterstützung. Die grosse Kammer
sprach sich für die Beibehaltung des geltenden Rechts aus. Das Urteil des Ständerats
stand zum Ende des Berichtjahres noch aus.

Auch 2023 blieb der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes Teil der parlamentarischen
Debatte rund um Telekommunikation. Die Räte beschlossen im Rahmen einer Motion,
den raschen Aufbau von 5G voranzutreiben. Eine gewisse Vorsicht gegenüber der 5G-
Technologie blieb jedoch bestehen, was sich in der Beibehaltung der NISV-
Anlagegrenzwerte niederschlug. Ergänzend zum Mobilfunknetz legte der Bundesrat eine
Strategie zu Förderung und Ausbau des Hochbreitbandnetzes vor. 14
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Post und Telekommunikation

L’OFEFP a présenté des recommandations sur la mesure et le calcul du rayonnement
des antennes de téléphonie mobile. Ces directives permettent aux cantons et aux
communes d’uniformiser leur application de l’ordonnance contre le rayonnement non
ionisant (ORNI). Quatre méthodes de mesure différentes leur sont proposées. Là où les
intensités varient considérablement d’un endroit à l’autre, l’Office fédéral recommande
de garder la plus élevée. Pour les antennes en projet, les autorités cantonales ou
communales doivent demander une estimation du rayonnement que produira
l’installation sur son environnement. Bien que poussé par les associations de défense
de consommateurs vers un durcissement des valeurs limites du smog électronique,
Moritz Leuenberger n’a pas voulu prendre de mesures supplémentaires. Il privilégiait
une solution médiane entre l’OFEFP et les opérateurs, qui avaient fortement réagi aux
plafonds fixés par l’ORNI. En ce qui concerne la construction des antennes, la
Confédération et les cantons, en collaboration avec les opérateurs, ont émis une série
de recommandations visant à coordonner les procédures d’octroi de permis. 15

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 08.06.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Le Tribunal fédéral (TF) a redéfini le cercle des voisins légitimés à recourir contre les
antennes de téléphonie mobile. Il s’est démarqué de sa jurisprudence antérieure selon
laquelle chaque cas était examiné isolément. Dorénavant, le Tribunal signale que toutes
les personnes domiciliées ou travaillant au sein d’un périmètre circulaire prédéterminé,
dont le centre est formé par l’antenne elle-même, ont le droit de faire recours. Dans le
souci de simplifier et d’éviter aux autorités administratives et judiciaires de devoir
trancher de cas en cas, le TF a défini une formule mathématique. Tenant compte des
facteurs essentiels que sont la puissance de l’émetteur et les valeurs maximales
autorisées par l’Ordonnance contre le rayonnement non ionisant (ORNI), cette formule
fixe un rayon prédéfini autour de chaque antenne. 16

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 16.03.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Concernant le thème controversé des antennes de téléphonie mobile, Moritz
Leuenberger a arrêté les principes des directives d’exécution après avoir débattu de la
question avec les cantons, les opérateurs de téléphonie mobile et les organisations de
protection de l’environnement. Ils s’étaient mis d’accord sur la manière de mesurer le
rayonnement et de traiter les incertitudes de mesure. Ces principes répondait aussi à
une interpellation urgente de la CTT-CN sommant le Conseil fédéral de se déterminer
quant aux recommandations à l’intention des cantons et des communes sur la manière
d’appliquer l’ORNI. Les nouvelles recommandations ne changent pas l’essentiel de la
pratique développé. L’intensité maximale du rayonnement subi en un lieu donné
demeure mesurée par la méthode par balayage. L’industrie de la téléphonie aurait
voulu réduire de moitié la valeur mesurée pour simuler la charge moyenne de
rayonnement. Un point important a toutefois été modifié : l’incertitude de mesure (qui
représente plus ou moins 30%) n’est plus ajoutée à la valeur mesurée. Les pronostics
de rayonnement restent fondés sur le modèle appliqué depuis 1998. 17

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 05.06.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Un organe de médiation a été créé en novembre pour régler les problèmes liés aux
antennes et aux ondes de téléphonie mobile. La fonction de médiatrice de la
communication mobile et de l’environnement est revenu à la conseillère aux Etats Erika
Forster (prd, SG). Placée sous le contrôle du DFI, l’instance sera complètement
indépendante. Elle n’aura à rendre de compte qu’à la Fondation communication mobile
et environnement, présidée par Peter Jossen (ps, VS). Cet organe a été créé par Orange,
Swisscom et Sunrise qui ont promis de prendre en charge son financement. Il offre
gratuitement ses offices lors de conflits entre particuliers et opérateurs sur des
implantations d’antennes ou à propos des ondes émises par les téléphones mobiles. Le
but est d’éviter de longs procès. 18

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.10.2002
PHILIPPE BERCLAZ

Alors que de nombreux projets d’antennes de téléphonie mobile sont contestés dans la
plupart des cantons, l’OFCOM a publié un guide concernant la procédure d’octroi des
autorisations de construire à destination des communes. Cette aide pratique est
censée permettre aux autorités communales de prendre en compte simultanément les
exigences en matière d’environnement et d’aménagement du territoire, ainsi que les
besoins des opérateurs de téléphonie mobile et la nécessité d’adapter les
infrastructures aux progrès technologiques, lors de l’évaluation des projets
d’antennes. 19

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.01.2010
NICOLAS FREYMOND
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En fin d’année, la Comcom a lancé un appel d’offres publics en vue de la réattribution
des concessions GSM et UMTS expirant respectivement au 31 décembre 2013 et au 31
décembre 2016. Afin de stimuler la concurrence, cette réattribution procède d’une
mise aux enchères. La Comcom espère ainsi garantir une offre de qualité à un prix
avantageux. L’échéance des nouvelles concessions a été fixée à 2028 afin de permettre
aux concessionnaires de planifier leurs investissements à long terme en toute sécurité.
Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature échoit quant à lui au 18 mars 2011, la
mise aux enchères étant prévue d’ici la fin du premier semestre 2011. 20

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 27.11.2010
NICOLAS FREYMOND

Die für die erste Jahreshälfte 2011 geplante Versteigerung der bis 2028 gültigen
Mobilfunkfrequenzen des bisherigen Angebots (GSM, UMTS) sowie der neuen
sogenannten LTE wurde von der Comcom im Mai aufgrund von Unklarheiten zu den
Auktionsbedingungen auf das erste Quartal 2012 verschoben. 21

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 31.05.2011
SUZANNE SCHÄR

Im April des Berichtjahres hat das Bundesgericht zugunsten der bernischen Gemeinde
Urtenen-Schönbühl entschieden und deren Gemeindereglement gutgeheissen. Die
Gemeinde verlangt, dass beim Bau von Mobilfunkantennen immer erst Standorte in
Arbeitszonen geprüft werden müssen, bevor solche in Wohnzonen in Betracht gezogen
werden können (Kaskadenmodell). Gegen das Gemeindereglement hatten Swisscom,
Orange und Sunrise Einspruch erhoben. Die Netzbetreiber befürchten, dass das Urteil
den Netzausbau verlangsamt und verteuert. 22

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 13.04.2012
NIKLAUS BIERI

Ein im Juni des Berichtjahres eingereichtes Postulat Noser (fdp, ZH) beauftragt den
Bundesrat, dem Parlament einen Bericht über die Entwicklungsmöglichkeiten im
Mobilfunk vorzulegen. Ein Augenmerk soll dabei auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen gelegt werden, speziell auf die Vereinbarkeit von Raumplanung
und Umweltschutz mit der Errichtung einer modernen Mobilfunkinfrastruktur. Der
Nationalrat überwies das Postulat im September des Berichtsjahres diskussionslos. 23

POSTULAT
DATUM: 28.09.2012
NIKLAUS BIERI

Die 2011 aufgrund von Unklarheiten zu den Auktionsbedingungen auf Februar 2012
verschobene Versteigerung der bis 2028 gültigen Mobilfunkfrequenzen des bisherigen
Angebots (GSM, UMTS) sowie der neuen sogenannten LTE-Technologie brachte dem
Bund einen Erlös von CHF 997 Mio. Swisscom, Orange und Sunrise planen für die
nächsten Jahre weitere grosse Investitionen in das Mobilfunknetz, um die ständig
steigende Nachfrage abdecken zu können. Bereits im Dezember des Berichtjahres
startete Swisscom mit dem LTE-Netz in zwölf Städten und sieben Tourismusregionen.
Die beiden kleineren Anbieter Orange und Sunrise werden ab Mitte 2013 nachziehen. 24

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.11.2012
NIKLAUS BIERI

Ein von Nationalrätin Gilli (gp, SG) 2009 eingereichtes Postulat zum Monitoring von
elektromagnetischen Feldern war im April 2011 angenommen worden: Nachdem UVEK-
Vorsteherin Leuthard auf die Ängste der Bevölkerung vor der nichtionisierenden
Strahlung hingewiesen hatte und bestätigte, dass das BAFU ein solches Monitoring zwar
vorgesehen hatte, aus Spargründen jedoch nicht umsetzen konnte, nahm die grosse
Kammer das Postulat mit 124 zu 47 Stimmen an. 
2015 publizierte der Bundesrat in Erfüllung des Postulats ein Konzept für das Monitoring
der nichtionisierenden Strahlung. Darin zeigte der Bundesrat auf, dass die technischen
Mittel vorhanden seien, die Finanzierung angesichts der geschätzten Kosten von CHF 7
Mio. für den Aufbau und den Betrieb während zehn Jahren jedoch ungewiss sei. 
2016 beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats und der Nationalrat
stimmte diesem Antrag im Juni 2016 stillschweigend zu. 25

POSTULAT
DATUM: 07.06.2016
NIKLAUS BIERI

Mit einem im Februar 2016 eingereichten Postulat forderte die KVF-NR den Bundesrat
auf, im Rahmen der geplanten Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG) aufzuzeigen,
wie zukunftstaugliche Mobilfunknetze gebaut werden können. Insbesondere soll geprüft
werden, wie das Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen vereinfacht und
beschleunigt werden kann, da beispielsweise für die Sicherstellung der Funktionalität
des Netzes entlang der Hauptverkehrsachsen Anlagen auch ausserhalb der Bauzone
errichtet werden müssen. Der Bundesrat beantragte, das Postulat abzulehnen, weil eine

POSTULAT
DATUM: 16.06.2016
NIKLAUS BIERI
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breite Revision des Raumplanungsgesetzes im Moment nicht durchführbar sei und das
Postulat falsche Erwartungen wecke. 
Der Nationalrat debattierte im Juni 2016 über das Postulat und die Motion KVF-NR
(16.3007) und nahm das Postulat entgegen des bundesrätlichen Antrags mit 94 zu 90
Stimmen (2 Enthaltungen) knapp an. 26

Mit ihrer Motion „Modernisierung der Mobilfunknetze raschestmöglich sicherstellen”
forderte die KVF-NR den Bundesrat auf, die Erkenntnisse aus dem Bericht
„Zukunftstaugliche Mobilfunknetze” (resultierend aus den Postulaten Noser 12.3580
und FDP-Liberale Fraktion 14.3149) umgehend umzusetzen. Es seien eine Revision der
Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) anzustossen, der
Anlagegrenzwert für Mobilfunkanlagen anzuheben, die Vollzugshilfsmittel zu
vereinfachen, ein NIS-Monitoring aufzubauen und die Finanzierung des Monitorings in
der bevorstehenden Revision des Fernmeldegesetzes einzuplanen. 
Eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der Motion, die im Juni
2016 zusammen mit dem Postulat KVF-NR (16.3008) im Nationalrat behandelt wurde.
Der Bundesrat begrüsste die in der Motion geforderten Schritte und beantragte die
Annahme der Motion. Mit 96 zu 89 Stimmen bei 3 Enthaltungen nahm der Nationalrat
die Motion an. 
Im Dezember 2016 beriet der Ständerat über die Motion. Die KVF-SR beantragte die
Annahme, eine Minderheit Häberli-Koller (cvp, TG) wollte die Motion ablehnen und
berief sich in erster Linie auf die in der Bevölkerung verbreiteten Ängste vor der
Strahlung, die vom Mobilfunknetz ausgeht. Viele Ständeratsmitglieder erwähnten in
ihren Voten die Flut an Zuschriften von Menschen, die unter gesundheitlichen
Problemen leiden, die sie der Strahlenbelastung zuschreiben. Bundesrätin Leuthard
berief sich im Rat auf die WHO, die eine Gesundheitsgefährdung durch
Mobilfunkantennen ausschliesse, und führte ins Feld, dass eine höhere Dichte an
Antennen die Strahlungsbelastung sogar minimiere. Ihren Ausführungen zum Trotz
lehnte der Ständerat die Motion ab – wenn auch sehr knapp mit 20 zu 19 Stimmen bei 3
Enthaltungen. 27

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Eine Motion Gschwind (cvp, JU) mit dem Titel ”Telekommunikationsnetz.
Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung aller Randregionen der Schweiz“
verlangte eine steuerliche Befreiung von Investitionen öffentlicher und privater
Telekommunikationsnetzbetreiber, so dass auch in den Randregionen der Schweiz eine
Hochbreitbandversorgung aufgebaut und gewährleistet werden könne. Obschon
Bundesrat Maurer im Mai 2017 im Plenum des erstberatenden Nationalrat mahnte,
derartige Fördermassnahmen würden oft zu Lösungen führen, die vom technologischen
Fortschritt schnell obsolet gemacht würden, nahm der Nationalrat die Motion mit 101 zu
73 Stimmen (bei 16 Enthaltungen) an. 28

MOTION
DATUM: 04.05.2017
NIKLAUS BIERI

Eine im April 2016 eingereichte Motion Candinas (cvp, GR) zur Erhöhung der Internet-
Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10 Megabit pro Sekunde wurde im
Mai 2017 im Nationalrat angenommen. Zwar betonte Bundesrätin Leuthard im Rat, die
Internet-Grundversorgung sei im Land vergleichsweise gut und eine Erhöhung gemäss
der Motion würde wohl eine Verdoppelung der Zahl der Mobilfunkantennen bedeuten,
das Ratsplenum stimmte der Motion aber trotzdem mit 102 zu 86 Stimmen (3
Enthaltungen) zu. 29

MOTION
DATUM: 30.05.2017
NIKLAUS BIERI

Die KVF-SR empfahl ihrem Rat im Januar 2018, die vom Nationalrat angenommene
Motion Gschwind (cvp, JU) zur Breitbandversorgung und Hochbreitbandversorgung
aller Randregionen der Schweiz abzulehnen. Die Kommission sah eine steuerliche
Befreiung von Investitionen der Telekommunikationsnetzbetreiber als falschen Weg.
Ende Februar 2018 wiederholte Bundesrat Maurer vor dem Ständerat, was er schon im
Plenum des Nationalrates zu diesem Geschäft gesagt hatte, und bat erneut um
Ablehnung. Der Ständerat folgte seiner Kommission und dem Antrag des Bundesrates
diskussionslos. 30

MOTION
DATUM: 26.02.2018
NIKLAUS BIERI
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Die kleine Kammer nahm sich als Zweitrat im März 2018 der Motion Candinas (cvp, GR)
zur Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der Grundversorgung auf 10
Megabit pro Sekunde an. Obschon Bundesrätin Leuthard vehement darauf hinwies, dass
eine solche Erhöhung der Grundversorgung kaum machbar und mit hohen Kosten
verbunden wäre, und sie den Berggemeinden, welche die dazu notwendigen
zusätzlichen Mobilfunkanlagen bewilligen müssten, „viel Glück“ wünschte, nahm der
Ständerat die Motion mit 22 zu 9 Stimmen (5 Enthaltungen) an. 31

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Eine Motion der KVF-SR wollte den Bundesrat verpflichten, die Verordnung zum Schutz
vor nichtioniserender Strahlung (NISV) zu revidieren, um den Kollaps der
Mobilfunknetze zu verhindern und den Anschluss an die Digitalisierung sicherzustellen.
Die drastische Zunahme in der Auslastung der bestehenden Mobilfunkinfrastruktur der
letzten Jahre sowie der erschwerte Bau von neuen Anlagen würden ein entschlossenes
Handeln des Bundesrates unumgänglich machen. Die NISV sei zu lockern, damit die
Schweiz auch in der nächsten Mobilfunkgeneration wettbewerbsfähig bleibe und die
Digitalisierung bewältigen könne. 
Eine Kommissionsminderheit Häberli-Koller (cvp, TG) beantragte die Ablehnung der
Motion, der Bundesrat empfahl sie zur Annahme. In seinem Antrag wies der Bundesrat
auf die Motion 16.3007 der KVF-NR hin, welche ebenfalls eine Anpassung der NISV zum
Ziel hatte und deren Annahme er ebenfalls empfohlen hatte, die aber vom Ständerat
abgelehnt worden war. Im Ständerat, der im März 2018 über die Motion debattierte, gab
es denn auch Stimmen, die sich daran störten, nach nur etwas mehr als einem Jahr
bereits wieder auf einen Entscheid zurückzukommen. Neben der Kritik, dass noch keine
abschliessenden Erkenntnisse zu gesundheitlichen Folgen vorlägen, wurde moniert,
eine Erhöhung der Grenzwerte für die grossen Mobilfunkanlagen wäre keine nachhaltige
Lösung, da die Kapazitäten einige Jahre später bereits wieder zu klein wären. Vielmehr
seien dezentrale, aber verbundene Netze am zukunftstauglichsten. Dem wurde
entgegengehalten, die Einführung von 5G, der Mobilfunktechnologie der fünften
Generation, sei ebenso notwendig wie unausweichlich, und die Kapazitätserhöhungen
bestehender Mobilfunkanlagen seien dazu der nachhaltigste Weg. Wie schon in der
Wintersession 2016 fiel auch diesmal der Entscheid sehr knapp aus: Mit 21 zu 22
Stimmen (2 Enthaltungen) wurde die Motion abgelehnt. 32

MOTION
DATUM: 05.03.2018
NIKLAUS BIERI

Im September 2017 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Fernmeldegesetzes an das Parlament gerichtet. In der Botschaft galten die folgenden
vorgeschlagenen Änderungen als wichtigste Punkte der Revision: Die allgemeine
Meldepflicht von Fernmeldeanbietern soll abgeschafft und durch eine Registrierung für
jene Anbieter, die vom BAKOM verwaltete konzessionspflichtige Funkfrequenzen
nutzen, ersetzt werden. Die bisher nur für Kupferleitungen («Doppelader-
Metallleitungen») geltende Pflicht für marktbeherrschende Anbieter, einen vollständig
entbündelten Zugang zum Teilnehmeranschluss zu gewähren, soll auf sämtliche
leitungsgebundenen Anschlüsse (also auch auf das Glasfasernetz) ausgeweitet werden.
Zur Förderung eines echten Wettbewerbs soll der Bundesrat einen
technologieneutralen (möglicherweise virtuellen) Zugang zum Teilnehmeranschluss
vorsehen können. Vorgesehen ist in der Botschaft weiter, dass alle Fernmeldeanbieter
das Recht haben, Zugang zum Gebäudeführungspunkt und zu gebäudeinternen Anlagen
zu erhalten. Im Bereich des Roamings soll der Bundesrat die Möglichkeit erhalten, den
Wettbewerb zu fördern und unverhältnismässig hohe Kundentarife zu verhindern. Den
Fernmeldeanbieterinnen werden Transparenzpflichten bezüglich der Bearbeitung der
übermittelten Informationen auferlegt (Stichwort Netzneutralität). Weitere Punkte zur
Verbesserung des Konsumentenschutzes sind strengere Massnahmen gegen
unerwünschte Werbung (Stichwort Telefonterror) sowie ein erhöhter Kinder- und
Jugendschutz. Ein eigentlicher Paradigmenwechsel soll bei der Nutzung von
Funkfrequenzen vollzogen werden: Gilt bisher in der Regel die Konzessionspflicht, so
soll das Frequenzspektrum neu im Grundsatz frei genutzt werden können. Neu soll
zudem der Handel mit Frequenzen erlaubt und die Kooperation von Konzessionären bei
Infrastruktur- und Frequenznutzung ermöglicht werden. Die Vorlage enthält weiter
Änderungen in den Bestimmungen zu Notruf, Informations- und Infrastruktursicherheit.
Die umfassende Überprüfung der Bestimmungen über die Grundversorgung soll erst zu
einem späteren Zeitpunkt unabhängig von der vorliegenden Revision erfolgen.
Der Beratung des Geschäfts im Parlament waren umfangreiche Kommissionsarbeiten
der KVF beider Kammern vorausgegangen. Im Herbst 2017 führte die KVF-NR
Anhörungen mit Fernmeldeanbieterinnen, Verbänden und Kommissionen durch. Dabei
seien vor allem der Netzzugang, die Netzneutralität und das Roaming von Interesse
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gewesen. Im Februar 2018 beschloss die KVF-NR mit 18 zu 6 Stimmen, ihrem Rat das
Eintreten zu beantragen. 
Die Vorlage wurde für Ende September 2018 im Nationalrat traktandiert. Der Erstrat
debattierte zwei Tage und schuf einige Differenzen zum Bundesrat. So strich die grosse
Kammer mit dem entbündelten Zugang zum Glasfasernetz einen Kernartikel aus der
Vorlage, verwendete den Begriff «Massenwerbung» (der Bundesrat hatte in der
Botschaft den Begriff «unlautere Werbung» gebraucht) und folgte auch bezüglich der
Netzneutralität nicht dem Bundesrat: Statt einer Transparenzpflicht, wie sie der
Bundesrat den Telekommunikationsanbietern auferlegen wollte, nahm der Nationalrat
eine Verpflichtung zur Netzneutralität in die Vorlage auf. Während der Bundesrat die
Fernmeldedienstanbieterinnen dazu verpflichten wollte, Kinderpornografie und andere
verbotene pornografische Inhalte auf Hinweis der Polizei zu unterdrücken, beschloss
der Nationalrat, solche Inhalte seien zu löschen. Bezüglich Roaming folgte die grosse
Kammer dem Bundesrat und stimmte jenen Artikeln zu, die den Bundesrat zur
Bekämpfung von unverhältnismässig hohen Endkundentarifen ermächtigen. Der
Nationalrat nahm in die Vorlage auf, dass Blaulichtorganisationen von den
Verwaltungsgebühren für die benutzten Funkfrequenzen befreit werden sollen. In der
Gesamtabstimmung nahm der Rat die Vorlage mit 192 zu 1 Stimme an (bei einer
Enthaltung). 33

Im November 2018 nahm die kleine Kammer als Zweitrat die Debatte zur Revision des
Fernmeldegesetzes auf. Mit einem relativ knappen Entscheid (22 zu 19 Stimmen bei
zwei Enthaltungen) schloss sich der Ständerat bei der Entbündelung der letzten Meile
dem Nationalrat an: Der Zugang zu den Glasfaseranschlüssen soll nicht für alle Anbieter
geöffnet werden. Wie schon im Nationalrat beriefen sich die die Marktöffnung
befürwortenden Stimmen auf den gesunden Wettbewerb, während die ablehnenden
Stimmen mit dem Schutz von Investitionen und Service public argumentierten. 
Bezüglich der Netzneutralität sprach sich der Ständerat für einen Kompromiss aus. Im
Gegensatz zum Nationalrat, welcher die Netzneutralität garantieren wollte, sah der
Ständerat Ausnahmen vor: Telekomanbieter sollen ihre Angebote bei Spezialdiensten
flexibel gestalten dürfen (etwa bei der Sprachtelefonie oder bestimmten
Fernsehdiensten). Eine Differenz zum Nationalrat, der in dieser Frage dem Bundesrat
gefolgt war, schuf der Ständerat bezüglich zusätzlicher Anschlüsse. Bundesrat und
Nationalrat wollten, dass Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer weitere
Anschlüsse dulden müssen, wenn Fernmeldedienstanbieter die Kosten für den
Anschluss übernehmen. Der Ständerat beschloss hingegen, dass
Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer diese Anschlüsse dann akzeptieren
müssen, wenn Mieterinnen und Mieter diese verlangen und die Kosten tragen. Bezüglich
verbotener pornografischer Inhalte ging der Ständerat weiter als Bundesrat und
Nationalrat: So sollten Fernmeldedienstanbieterinnen solche Inhalte nicht nur
unterdrücken (Bundesrat) beziehungsweise auf Hinweis der Polizei löschen
(Nationalrat), sondern bei Verdachtsfällen dem Bundesamt für Polizei Meldung erstatten
müssen. Beim Roaming folgte der Ständerat wie schon der Nationalrat der Regierung.  
In der Gesamtabstimmung nahm die kleine Kammer die Vorlage mit 33 zu 7 Stimmen
an. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.11.2018
NIKLAUS BIERI

Am 5. März 2019 beriet der Nationalrat die Differenzen in der Revision des
Fernmeldegesetzes. Bei der Netzneutralität zeigte er sich bereit, auf die Linie des
Ständerates einzuschwenken, veränderte aber die Formulierung. Inhaltlich blieb es
dabei: Provider sollen Spezialdienste (von den Providern zusätzlich zum
Internetanschluss angebotene Dienste wie Sprachtelefonie über Mobilfunk der vierten
Generation (VoLTE) oder bestimmte Fernsehdienste (IPTV)) flexibel gestalten können,
solange die Internetverbindung dadurch nicht verschlechtert wird. Bezüglich der
verbotenen pornografischen Inhalte lehnte der Nationalrat den Vorschlag des
Ständerates ab: Fernmeldeanbieterinnen sollen keiner Meldepflicht unterliegen,
sondern nur sperren bzw. löschen, was die Polizei beanstandet. 
Weiterhin umstritten war, ob den Blaulichtorganisationen die Verwaltungsgebühren der
verwendeten Funkfrequenzen erlassen werden sollen. Der Ständerat wollte dies nicht,
der Nationalrat blieb jedoch dabei. Eine weitere Differenz, die bestehen blieb, betraf
die Finanzierung von Anschlüssen: Gemäss Ständerat müssen
Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer weitere Anschlüsse nur dulden, wenn
sie von Mietern verlangt und bezahlt werden. Dem Nationalrat zufolge sollen sie es auch
dann, wenn Fernmeldedienstanbieterinnen die Kosten übernehmen.
Zugestimmt hat der Nationalrat einem vom Ständerat eingebrachten Passus, der regelt,
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dass Änderungen an den Programmen beim zeitversetzten Fernsehen der Zustimmung
des Veranstalters bedürfen. Der Nationalrat überwies die Vorlage mit den
verbleibenden Differenzen an den Ständerat. 35

Zwei Tage nachdem der Nationalrat darüber debattiert hatte, kam die Revision des
Fernmeldegesetzes zurück in den Ständerat, wo es um die Bereinigung der letzten
Differenzen ging. 
Bei zwei Differenzen – der Netzneutralität und der Finanzierung von Anschlüssen –
lenkte die kleine Kammer ein und übernahm die Versionen des Nationalrates. Künftig
sollen Fernmeldedienstanbieterinnen Angebote von Spezialdiensten flexibel gestalten
können, sofern dies die Qualität der Internetverbindung nicht verschlechtert.
Liegenschaftseigentümerinnen und -eigentümer müssen die Installation weiterer
Anschlüsse neu auch dulden, wenn die Anbieter die Kosten dafür tragen. Neben drei
Differenzen, die technische Details betrafen, blieb auch die Befreiung der
Blaulichtorganisationen von den Verwaltungsgebühren der verwendeten
Funkfrequenzen umstritten: Während der Nationalrat auch private Organisationen von
den Gebühren befreien wollte, soll dies gemäss neuem Vorschlag des Ständerates nur
für Schutz- und Rettungsdienste, die ausschliesslich im öffentlichen Interesse tätig
sind, gelten. Fest hielt der Ständerat an der von ihm eingebrachten Meldepflicht bei
verbotenen pornografischen Inhalten: Provider sollen nicht nur Verbotenes sperren,
sondern Verdachtsfälle dem Fedpol melden müssen. Bundesrätin Sommaruga, auf die
in dieser Debatte neben Kommissionssprecher Claude Janiak (sp, BL) die einzigen
Wortmeldungen entfielen, bat den Rat, diese Regelung noch einmal zu überdenken.
Eine Meldepflicht für zufällig entdeckte Verdachtsfälle sei etwas widersprüchlich.
Zudem sei es in der Praxis äusserst schwierig auszumachen, ob ein hinreichender
Verdacht für eine Meldung vorliege. Die Provider könnten zur eigenen Absicherung eine
Flut von Meldungen auslösen, mit der nichts gewonnen wäre, befürchtete die
Bundesrätin. Die kleine Kammer blieb mit 32 zu 9 Stimmen (1 Enthaltung) bei ihrer
ursprünglichen Absicht. 36

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2019
NIKLAUS BIERI

In der Differenzbereinigung zur Revision des Fernmeldegesetzes lag der Ball am 11.
März 2019 wieder beim Nationalrat. Dieser gab in allen Punkten nach, wegen einer
Neuformulierung blieb jedoch eine Differenz bestehen: Bezüglich der Meldepflicht für
Provider bei Verdachtsfällen von verbotener Pornografie wünschte der Nationalrat eine
präzisere Definition der Verdachtsfälle und schuf diese mit dem Verweis auf den Artikel
zu verbotener Pornografie im Strafgesetzbuch. 
Am 18. März stimmte der Ständerat der Formulierung stillschweigend zu, womit alle
Differenzen bereinigt waren. 
Das revidierte Fernmeldegesetz wurde in den Schlussabstimmungen am 22. März 2019
vom Nationalrat mit 194 gegen 1 Stimme (bei 1 Enthaltung) und vom Ständerat
einstimmig (44 Stimmen, keine Enthaltung) angenommen. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.2019
NIKLAUS BIERI

Den Anstoss für eine rechtliche Grundlage für einen Digitalisierungsfonds geben wollte
Ständerätin Géraldine Savary (sp, VD) mit einer Motion. Mit den Einnahmen aus der
Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen solle ein Fonds geäufnet werden, aus
welchem Mittel für die Digitalisierung der audiovisuellen Produktion des Schweizer
Kulturschaffens bereitgestellt werden sollten.
Im September 2019 kam das Anliegen in den Ständerat. Bundesrätin Sommaruga teilte
zwar die Ansicht der Motionärin, dass die Digitalisierung in fast allen Bereichen grosse
Umwälzungen mit sich bringe, doch sie widersprach ihr bezüglich der Notwendigkeit
eines speziellen Fonds. Der Bundesrat sehe die Herausforderung bei der Bewältigung
der Digitalisierung eher in der Koordination als bei der Finanzierung. Die Bundesrätin
verwies auf die 2018 aktualisierte Strategie Digitale Schweiz und auf den Schwerpunkt
Digitalisierung des Filmerbes in der aktuellen Kulturbotschaft und hielt fest: «Es läuft
also sehr viel». Die Finanzierung eines Digitalisierungsfonds sei im Weiteren mit den
Einnahmen der 5G-Frequenzen nicht möglich, weil die Erlöse der Auktion als
ausserordentliche Einnahmen verbucht würden und deshalb für die Finanzierung von
ordentlichen Ausgaben nicht zur Verfügung stünden. Trotzdem stimmte der Ständerat
mit 19 zu 13 Stimmen (0 Enthaltungen) für die Annahme der Motion. Der Nationalrat wird
sich also auch noch zur Schaffung eines Digitalisierungsfonds äussern können. 38
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Gleich zwei Mobilfunk-Initiativen wurden im Oktober 2019 lanciert. Am 1. Oktober
wurde die Volksinitiative «Für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden
Mobilfunk» im Bundesblatt publiziert und eine Woche später, am 8. Oktober, die
«Mobilfunkhaftungs-Initiative». Hinter beiden Initiativen stehen kleine Komitees von
Privatpersonen. 
Die Initiative für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk
bezweckt, dass der gemäss der Verordnung über den Schutz vor nicht-ionisierender
Strahlung geltende Anlagegrenzwerte von 4–6 Volt pro Meter nicht erhöht werden darf.
Zudem müsste die Signalstärke von Mobilfunkanlagen so angepasst werden, dass das
Signal im Innern von Häusern nicht empfangen wird. Auch private hochfrequente
Strahlungsquellen im Gebäudeinneren (beispielsweise Funkuhren) müssten so reguliert
werden, dass keinerlei Funkstrahlung in benachbarte Räume dringt. In Fahrzeugen des
öffentlichen Verkehrs müssten Abteile ausgewiesen werden, in denen der Gebrauch
von elektronischen Geräten verboten wäre. Zudem seien die Standorte von nicht
sichtbaren Sendestationen zu markieren. Ferner fordert die Volksinitiative eine
Bildungsoffensive des Bundes, mit welcher umfassend über die Gesundheitsgefährdung
durch nicht-ionisierende Strahlung und über die Symptome der Elektrosensibilität
informiert werden soll; zudem sollen für Personen mit Elektrosensibilität unentgeltliche
und unabhängige Beratungsstellen geschaffen werden. Die Unterschriftensammelfrist
endet am 15. April 2021.
Die Mobilfunkhaftungs-Initiative will die Konzessionäre von Mobilfunkfrequenzen
haftbar machen für Personen- oder Sachschäden, die durch den Betrieb von
Sendeeinrichtungen entstehen. Die Beweislast soll dabei umgedreht werden: Wenn die
Konzessionärin nachweisen kann, dass der Schaden nicht vom Betrieb der
Mobilfunkanlage herrührt, entfällt die Haftung. Die Sammelfrist läuft bis zum 22. April
2021. 39

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.10.2019
NIKLAUS BIERI

Ende November 2019 wurde der Öffentlichkeit der Bericht der Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» vorgestellt. Die Arbeitsgruppe – 2018 noch von Doris
Leuthard eingesetzt – fasste in ihrem Bericht die Fakten rund um die Mobilfunkanlagen,
die Datenübertragung und die dabei auftretende Strahlung zusammen und zeigte in
fünf Optionen auf, wie sich das Mobilfunknetz der Schweiz weiterentwickeln könnte. Im
Wesentlichen ging es um die Frage, ob und falls ja, wie stark die Strahlungsgrenzwerte
angehoben werden sollten. Ohne Anhebung der Grenzwerte brauche es Zehntausende
neuer Antennen, mit einer starken Anhebung hingegen keine. Solange weitere
Erkenntnisse über die Gesundheitsfolgen einer Grenzwerterhöhung fehlten, sei die
Wahl einer Option eine politische Frage, erklärte die Arbeitsgruppe im Bericht.
Die Arbeitsgruppe wies in ihrem Bericht zudem sechs begleitende Massnahmen zum
Ausbau des Mobilfunknetzes aus: Die NISV soll vom Bund gemeinsam mit den Kantonen
vereinfacht und harmonisiert, das im Rahmen der revidierten NISV 2019 eingeführte
Monitoring von Strahlungsexposition und Gesundheitsfolgen soll weiterentwickelt
werden. Ferner soll die Forschung zu gesundheitlichen Folgen des Mobilfunks sowie die
Information der Bevölkerung über Mobilfunk und Strahlung verstärkt werden. Weiter
soll der Bund Unterstützung leisten bei der Schaffung einer umweltmedizinischen
Beratungsstelle für nichtionisierende Strahlung. Eine neue Austauschplattform
«Mobilfunk der Zukunft» soll alle diesbezüglichen Interessen in die Diskussion
integrieren. 40

BERICHT
DATUM: 28.11.2019
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat griff Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) im September 2019
die Frage nach einem nachhaltigen Mobilfunknetz auf. Ein solches müsse einerseits
einen optimalen Strahlenschutz gewährleisten, andererseits müsse die Einführung von
5G und nachfolgender Technologien «innert vernünftiger Zeiträume» sichergestellt
sein. Weiter fragte die Postulantin nach den Vor- und Nachteilen eines einheitlichen
Mobilfunknetzes gegenüber der heutigen Situation mit drei Anbietern sowie nach der
Förderung der Datenübertragung über das Glasfasernetz. Ähnliche Fragen hatte die
Postulantin bereits in einer Interpellation (Ip. 19.3169) gestellt, war aber mit den
Antworten des Bundesrates nicht zufrieden. Weil auch in der Gesellschaft nach wie vor
kontrovers über die Einführung von 5G diskutiert werde, seien diese Fragen sehr
wichtig. 
Der Bundesrat nahm im November 2019 Stellung zum Postulat und verwies dabei auf
den Bericht über «zukunftstaugliche Mobilfunknetze» von 2015 und auf die
abgeschlossene Revision des Fernmeldegesetzes, in welcher ein Antrag zur
Priorisierung der kabelbasierten Versorgung abgelehnt worden war. Weiter wurde auf
die laufenden Arbeiten der von der damaligen Bundesrätin Leuthard eingesetzten
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Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» hingewiesen. Ein weiterer Bericht sei nicht
nötig, weshalb der Bundesrat die Ablehnung des Postulats beantragte.
Im Dezember 2019 behandelte der Ständerat das Geschäft und die Postulantin
bedankte sich bei der anwesenden Bundesrätin Sommaruga zuerst für den Bericht der
Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung, der die Fakten zum Mobilfunk umfassend
aufzeige. Darüber hinaus fehle aber die Diskussion über mögliche Konzepte für die
Zukunft des Mobilfunknetzes. Die von ihrem Postulat aufgeworfenen Fragen würden
sich im Anschluss an den vorhandenen Bericht klären lassen, gingen aber deutlich über
diesen hinaus. Diese Sicht vertrat eine Mehrheit im Saal: Der Ständerat nahm das
Postulat mit 25 zu 16 Stimmen (keine Enthaltungen) an. 41

Mit einer Motion forderte Nationalrätin Edith Graf-Litscher (sp, TG) den Bundesrat auf,
die zur Förderung der Forschung zu Mobilfunk und Strahlung notwendigen
Massnahmen zu ergreifen. Der Ausbau der Mobilfunknetze sowie die möglichen daraus
resultierenden gesundheitlichen Folgen würden die Gesellschaft zur Zeit stark
beschäftigen; eine Intensivierung der Forschung sei notwendig. Finanziert werden
könne die Forschung mit einem Teil der Einnahmen aus der Versteigerung von
Mobilfunkfrequenzen, zudem sei eine Private-Public-Partnership anzustreben. 
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen und beantragte die Annahme der Motion.
Diese kam in der Wintersession 2019 in den Nationalrat, war unbestritten und wurde
diskussionslos angenommen. 42

MOTION
DATUM: 20.12.2019
NIKLAUS BIERI

Das 2016 angenommene Postulat KVF-NR betreffend die Baubewilligungsverfahren für
Mobilfunkantennen fand Eingang in die Teilrevision des Raumplanungsgesetzes, wo es
auch generell um Bauten ausserhalb der Bauzone ging. Zwar hielt der Bundesrat in der
Botschaft zur Teilrevision fest, dass Lockerungen im Baubewilligungsverfahren für
Mobilfunkantennen gemäss dem Postulat geprüft worden seien, diese jedoch als nicht
vereinbar mit der Stossrichtung der Revision angesehen würden. Nichtsdestotrotz
beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Postulats. Am 3. Dezember 2019 beriet
der Nationalrat über die 2. Etappe der Teilrevision des Raumplanungsgesetzes und
beschloss, nicht darauf einzutreten. Am 20. Dezember kam der Rat kurz auf das
Geschäft zurück: Es galt, über die in der Botschaft gestellten Anträge auf Abschreibung
mehrerer Geschäfte zu befinden. Der Nationalrat stimmte den beantragten
Abschreibungen in globo still zu und schrieb damit auch das Postulat KVF-NR über das
Baubewilligungsverfahren für Mobilfunkantennen ab. 43

POSTULAT
DATUM: 20.12.2019
NIKLAUS BIERI

Im Oktober 2019 war die Petition «Stoppt 5G in der Schweiz!» mit rund 40'000
Unterschriften dem UVEK übergeben worden. Neben der Forderung nach einem
sofortigen Stopp des 5G-Ausbaus verlangte die Petition unter anderem auch «weisse
Zonen» ohne WLAN- und Mobilfunkverbindungen, die Aufklärung von Kindern in
Schulen und Kindergärten über die Gefährlichkeit von Mobilfunkstrahlung, ein
Lobbying-Verbot für Kommunikationsunternehmen und ein Verbot, zur
Mobilfunkempfangsverbesserung gesunde Bäume zu fällen. 
Im Januar 2020 besprach die KVF-NR in ihrer Sitzung zum Bericht der Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» auch die Petition. Während die Kommission die
Empfehlungen aus dem Bericht der Arbeitsgruppe begrüsste und dem Bundesrat zur
Beachtung empfahl, lehnte sie die Forderungen der Petition rundweg ab. Die KVF-NR
sei gegen ein Technologieverbot, solange sich die Technologie im Rahmen geltender
Gesetze bewege, hielt die Kommission in ihrem Bericht fest. Die weiteren Forderungen
seien entweder nicht umsetzbar oder deren Umsetzung sei nicht erwünscht. Mit 21 zu 0
Stimmen (1 Enthaltung) beantragte die Kommission ihrem Rat, der Petition keine Folge
zu geben. 44

PETITION / EINGABE / BESCHWERDE
DATUM: 21.01.2020
NIKLAUS BIERI

Die WBK-NR befasste sich im Januar mit der Motion Savary (sp, VD) für eine rechtliche
Grundlage für einen Digitalisierungsfonds. Mit 16 zu 9 Stimmen lehnte die Kommission
die Motion ab und begründete ihren Entscheid damit, dass die in der Motion
vorgesehene Finanzierung des Digitalisierungsfonds über die Mobilfunk-
Frequenzversteigerung nicht zweckmässig und auch nicht nachhaltig gesichert wäre.
Für die Kommissionsminderheit war jedoch klar, dass die Digitalisierung gerade im
Kulturbereich nach neuen Lösungen und Finanzierungen verlange. Mit dem
Kommissionsantrag auf Ablehnung wird sich der Nationalrat noch des Anliegens

MOTION
DATUM: 24.01.2020
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annehmen. 45

Der Kanton Genf reichte im März 2020 eine Standesinitiative mit dem Titel
«Moratorium für die 5G- (und 4G-plus-) Technologie in der Schweiz» ein. Die
Standesinitiative forderte ähnlich wie die Initiative des Kantons Neuenburg, ein
Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes in der Schweiz zu
verhängen, in Kooperation mit den Kantonen ein nationales Funkwellen-Kataster zu
erstellen und auch bei der Vorbereitung der Netzabdeckung mit den Kantonen
zusammenzuarbeiten und deren Stellungnahmen miteinzubeziehen. 
In der Begründung der Initiative wurde festgehalten, dass vor dem Aufbau des 5G-
Netzes eine Grundsatzdebatte über das Für und Wider von 5G stattfinden müsse, zumal
die gesundheitlichen Auswirkungen auf Mensch und Natur noch nicht geklärt seien.
Auch seien die Auswirkungen auf das Klima sehr fragwürdig. Während die
Befürworterinnen und Befürworter von 5G davon ausgehen würden, dass «durch ein
präziseres Prozessmanagement Energie und Ressourcen gespart werden können», war
der Kanton Genf der Ansicht, dass es durch 5G eher zu einer Erhöhung des CO2-
Ausstosses kommen werde. 46

STANDESINITIATIVE
DATUM: 03.03.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im März 2020 war im Nationalrat die Motion Savary (sp, VD) für eine rechtliche
Grundlage für einen Digitalisierungsfonds traktandiert. Die WBK-NR und der Bundesrat
lehnten die Motion mit Hinweis auf Probleme, welche durch die vorgesehene
Finanzierung des Digitalisierungsfonds über die Mobilfunk-Frequenzversteigerung
entstünden, sowie mit Verweis auf die Kulturbotschaft 2021-24, welche einige Anliegen
der Motion bereits aufnehme (etwa die Digitalisierung des Schweizer Filmerbes), ab.
Eine Minderheit Fivaz (gp, NE) beantragte die Annahme der Vorlage, doch nach dem
Votum von Bundesrätin Sommaruga, in welchem sie dem Rat die obengenannten
Einwände erläuterte, wurde die Motion mit 113 zu 67 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
abgelehnt. 47

MOTION
DATUM: 10.03.2020
NIKLAUS BIERI

Im Frühjahr 2020 wurde in den Printmedien wieder vermehrt über den
Mobilfunkstandard 5G berichtet. Auslöser für die Intensivierung der Debatte war
wahrscheinlich ein im November 2019 veröffentlichter Bericht der verwaltungsinternen
Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung». Dieser Bericht brachte gemäss den Medien
aber keine Gewissheit, dass 5G keine Gefahr für Mensch und Umwelt bedeute, daher
habe die Arbeitsgruppe bei der Frage der Senkung der Anlagegrenzwerte auf eine
Empfehlung verzichtet. 
Viele Personen sähen die Politik in der Pflicht, einen Entscheid über den weiteren
Ausbau von 5G zu treffen. Gleichzeitig versuchten sie aber, die politischen Akteure in
ihrem Sinne zu beeinflussen. So berichteten beispielsweise das St. Galler Tagblatt sowie
die Aargauer Zeitung über Kundgebungen seitens der 5G-Gegnerinnen und -Gegner,
die Ende Januar 2020 in vielen verschiedenen Städten stattfanden. Fünf
Gruppierungen hatten gemäss Zeitungsberichten sogar eine Volksinitiative angekündigt;
für zwei Initiativen wurden im Oktober 2020 bereits Unterschriften gesammelt. Auf der
kritischen Seite seien auch einige Politikerinnen und Politiker von links und rechts
einzuordnen. Zudem seien auch etliche Gemeinden skeptisch gegenüber 5G eingestellt
und legten gegen den Bau von Antennen Rekurse ein. Auf Kantonsebene hatten Genf
und Neuenburg je eine Standesinitiative betreffend ein Moratorium für den Ausbau der
5G-Technologie eingereicht, wie die Medien berichteten. Für die kritischen Stimmen
liege das Problem generell darin, dass die Auswirkung der Strahlung auf die Gesundheit
nicht bekannt sei und das Vorsorgeprinzip eingehalten werden müsse. Die NZZ
bezeichnetet schliesslich auch das BAFU als eine den 5G-Ausbau verzögernde Kraft,
indem es für die Ausarbeitung von Richtlinien extrem viel Zeit benötige.
Auf der 5G-Befürworterseite stuften die Medien vor allem die Telekomanbieter,
Organisationen wie Economiesuisse oder den SGV sowie einige Vertreterinnen und
Vertreter der Wissenschaft ein. Economiesuisse beispielsweise dränge auf den Ausbau
der 5G-Antennen. Da sich das Datenvolumen dauernd vergrössere, würden die Netze
bald an ihre Grenzen stossen und dadurch werde in Zukunft die Qualität der
Internetverbindung leiden. Wie der Tagesanzeiger berichtete, argumentierten die
Mobilfunkanbieter sehr ähnlich: Die Schweiz verliere den Anschluss an die Welt, wenn
sie bei 5G nicht vorwärts mache respektive mehr Antennen gebaut werden dürften. In
der Aargauer Zeitung und der NZZ wurden schliesslich zwei Experten zitiert, die beide
Mitglied der oben genannten Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» waren. Diese
beiden Wissenschaftler forderten die Forcierung des Antennenbaus für 5G: Dadurch

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 24.03.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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sinke allgemein die Strahlenbelastung im Vergleich zu 4G, da die neuen Antennen viele
kleine, fokussierte elektrische Felder erzeugten, deren Stärke je nach Benutzervolumen
variiere. Zudem werde ohnehin nur fünf Prozent der Strahlung durch die Antennen
abgesondert, 95 Prozent der Strahlung gehe von den Endgeräten (beispielsweise
Mobiltelefon) aus. 48

Im April 2020 reichte der Kanton Neuenburg eine Standesinitiative betreffend ein
Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes ein; mit ähnlichen
Forderungen wie die Standesinitiative des Kantons Genf (Kt.Iv. 20.309). Das Moratorium
solle so lange gelten, bis das BAFU das für 2021 angekündigte, schweizweite Monitoring
über die Belastung der Bevölkerung durch nichtionisierende Strahlung eingeführt und
Arbeiten zu den Auswirkungen der spezifischen Millimeter-Technologie
(Frequenzbereich ab 24 Gigahertz) auf die Gesundheit publiziert habe. Zudem solle die
Gesetzgebung dahingehend angepasst werden, dass ein nationales Funkwellenkataster
erstellt wird, dass die Kantone und Gemeinden in die Planung der Netzabdeckung
miteinbezogen werden und dass die Bevölkerung über Präventionsmassnahmen
informiert wird. 49

STANDESINITIATIVE
DATUM: 01.04.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Am 22. April 2020 legte der Bundesrat das weitere Vorgehen im Bereich Mobilfunk und
5G fest. Der Bundesrat würdigte die Bedeutung des Standards der fünften Mobilfunk-
Generation (5G) für die Digitalisierung ebenso, wie die Vorbehalte, die es zum Ausbau
des 5G-Netzes in Teilen der Bevölkerung gebe. Diese Vorbehalte zeigten sich etwa bei
der 2019 eingereichten Petition «Stoppt 5G in der Schweiz!» oder bei den beiden
Volksinitiativen zum Mobilfunk, welche sich im Sammelstadium befanden. Der
Bundesrat entschied, die sechs begleitenden Massnahmen umzusetzen, welche die
Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» in ihrem Bericht vom November 2019
vorgeschlagen hatte. Dabei sollen die Weiterentwicklung des Monitorings der
Strahlenbelastung und die Schaffung einer Beratungsstelle für nichtionisierende
Strahlung Priorität haben. Bezüglich der nichtionisierenden Strahlung entschied der
Bundesrat weiter, die Anlagegrenzwerte nicht zu lockern. Selbst die Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» hatte dazu nur Szenarien, aber keine Empfehlung in ihren
Bericht aufgenommen. Das UVEK soll nun die Bearbeitung des Postulats Häberli-Koller
(cvp, TG) für einen «nachhaltigen Mobilfunk» vorantreiben und dem Bundesrat in einem
Bericht bis Ende 2021 die Möglichkeiten einer nachhaltigen Gestaltung des Mobilfunks
aufzeigen. 
Der Entscheid des Bundesrates wurde von der Presse kritisch aufgenommen: Ein
«Armutszeugnis» für den Bundesrat sei sein zögerliches Agieren bezüglich der
Grenzwerte, hiess es in einem Kommentar in der NZZ. Der Tages-Anzeiger berief sich
auf das entsprechende Szenario im Bericht der Arbeitsgruppe «Mobilfunk und
Strahlung» und schrieb, mit dem Festhalten an den geltenden Grenzwerten könnte die
vollständige Einführung von 5G zwanzig bis dreissig Jahre dauern und fast CHF 8 Mrd.
kosten. 50

ANDERES
DATUM: 22.04.2020
NIKLAUS BIERI

Eine Reihe von schweren Störungen im Swisscom-Netz ereignete sich im ersten
Halbjahr 2020. Am 17. Januar fiel ein grosser Teil des Swisscom-Festnetzes während
rund neunzig Minuten aus, betroffen waren – etwa in den Kantonen Bern, Zürich und
Aargau – auch Notrufnummern. Als Ursache der Störung gab die Swisscom ein
abgestürztes Netzwerkteil an. «Mehrfaches menschliches Fehlverhalten» bei Arbeiten
zur Erweiterung der Netzkapazität sei der Grund gewesen beim erneuten Blackout des
Swisscom-Netzes am 11. Februar. Wiederum waren auch Notrufnummern betroffen.
Einzelne Rettungsdienste und Polizeistellen veröffentlichten im Internet
Mobiltelefonnummern, unter denen sie erreicht werden können. Das Bakom kündigte
nach dieser Störung eine vertiefte Abklärung der Störungsursachen an. Die
Untersuchung des Bakom dauerte noch an, als eine dritte Störung am 26. Mai in weiten
Teilen der Schweiz das Mobilfunknetz der Swisscom ausfallen liess. Auch Teile des
Festnetzes waren erneut betroffen, über die Erreichbarkeit der Notfalldienste gab es
widersprüchliche Meldungen. Die Störung dauerte rund drei Stunden und sei auf einen
Softwarefehler bei Netzwerkteilen zurückzuführen. Ende Juni soll die Swisscom-
Führung der KVF-NR über die Pannenserie Auskunft geben. 51

ANDERES
DATUM: 26.05.2020
NIKLAUS BIERI
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Im Herbst 2020 schrieben National- und Ständerat eine Motion Candinas (cvp, NR)
betreffend die Erhöhung der Internet-Mindestgeschwindigkeit in der
Grundversorgung ab. Der Bundesrat hatte die Motion zur Abschreibung beantragt,
nachdem er im Oktober 2019 mit einer Verordnungsänderung verfügt hatte, dass die
Mindestbandbreite in der Grundversorgung auf 10 Mbit/S erhöht wird. 52

MOTION
DATUM: 14.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die von der KVF-SR einstimmig zur Annahme empfohlene Motion «Förderung der
Forschung zu Mobilfunk und Strahlung» von Edith Graf-Litscher (sp, TG) wurde im
Ständerat in der Herbstsession 2020 stillschweigend angenommen. Die Redner und
Rednerinnen waren allesamt der Ansicht, dass es im allgemeinen Interesse liege, die
Forschung über die gesundheitlichen Auswirkungen dieser Mobilfunktechnologie, und
insbesondere über 5G, voranzutreiben, zumal mit 6G bereits die nächste Generation
des Mobilfunkstandards vor der Türe stehe. 53

MOTION
DATUM: 15.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die Frage nach den Auswirkungen von 5G auf das Klima stand im Zentrum einer von
der Universität Zürich und der EMPA erarbeiteten und im Oktober 2020
veröffentlichten Studie. Auftraggeber waren Swisscleantech und die Swisscom.
Aufgrund des Ausbaus des 5G-Netzes und der benötigten neuen Endgeräte für
innovative Anwendungsmöglichkeiten werde es zu gewissen Umweltbelastungen
kommen, war der Studie zu entnehmen. Zudem sei mit Rebound-Effekten zu rechnen,
wenn es zu einer höheren Nachfrage nach bestimmten Dienstleistungen komme. Die
Studie kam aber zum Schluss, dass mit der Einführung von 5G auch viele
Treibhausgasemissionen eingespart werden können, weil neue Anwendungen
ermöglicht würden und aus der Digitalisierung ein Effizienzgewinn resultiere. Insgesamt
sei die entsprechende Klimabilanz positiv. Die Studie projektierte, dass mit 5G pro
transportierter Einheit Daten rund 85 Prozent weniger Treibhausgasemissionen
entstünden, als dies mit dem heutigen Mobilfunknetz der Fall sei. Hinzu kämen weitere
Einsparungen durch neue Nutzungsmöglichkeiten, wie etwa intelligente Stromnetze
(smart grid) oder neue Anwendungen in der Landwirtschaft durch einen gezielteren
Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln. Auch beim Pendlerverkehr und bei den
geschäftlichen Reisen sieht die Studie Einsparungspotential, da durch die raschere und
mengenmässig grössere Datenübertragung flexibles Arbeiten gefördert werde. 54

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 29.10.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Frühling 2020 hatten die beiden Kantone Genf (Kt. Iv. 20.309) und Neuenburg (Kt. Iv.
20.314) je eine Standesinitiative zum Thema Mobilfunk eingereicht; sie forderten darin
ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes. Im Dezember 2020
folgte nun auch der Kanton Jura mit einer ähnlichen Initiative. Diese umfasste vier
Punkte. Erstens verlangte der Kanton Jura ebenfalls ein «Moratorium für den Aufbau
des 5G-Millimeterwellen-Netzes», bis eine nationale Erhebung über die
Strahlenbelastung vorliege. Zweitens solle die Gesetzgebung dahingehend angepasst
werden, dass der Bund und die Kantone ein schweizweites Funkwellenkataster
einrichten müssen. Zudem sollen bei der Planung der Netzabdeckung die Kantone und
Gemeinden stärker einbezogen werden. Und schliesslich müsse die Bevölkerung über
Massnahmen zur Prävention vor Strahlung besser informiert werden. 55

STANDESINITIATIVE
DATUM: 21.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Februar 2021 präsentierte das BAFU die Ergänzung der Vollzugshilfe für den
Umgang mit adaptiven Antennen. Der Bundesrat hatte im April 2020 entschieden, dass
die geltende Vollzugshilfe um diesen Aspekt ergänzt werden soll, die geltenden
Anlagegrenzwerte der NISV aber nicht gelockert werden. Das Ziel der ergänzten
Vollzugshilfe besteht darin, dass die Bewilligungsbehörden bei der Berechnung der
Strahlung eine klare Anleitung haben.
Weiter wurde in der Medienmitteilung des BAFU erläutert, dass adaptive Antennen – im
Unterschied zu den konventionellen Antennen – die Funksignale nicht mehr konstant in
eine Richtung absendeten, sondern die Strahlung dorthin fokussierten, wo sich das
verbundene Endgerät befinde. Dadurch werde die Strahlung in die anderen Richtungen
reduziert. 56

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 23.02.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Im Mai 2021 befasste sich die KVF-SR einmal mehr mit dem Mobilfunkstandard 5G,
dieses Mal in Form von Standesinitiativen der Kantone Neuenburg, Jura und Genf. Der
Genfer Initiative, welche ein Moratorium für die 5G- (und 4G-plus-) Technologie in der
Schweiz forderte, wurde keine Folge gegeben. Sie wurde mit 11 zu 1 Stimmen deutlich
abgelehnt und dies mit derselben Begründung wie bei den beiden anderen
Standesinitiativen. Die Kommission argumentierte in ihrem Bericht, dass – obwohl die
so genannten Millimeterwellen für den Schweizer Mobilfunk derzeit nicht verwendet
werden – die Forschung bezüglich möglicher Auswirkungen dieser Wellen auf die
Gesundheit bereits stark vorangetrieben werde. Diese Forschung sei auch durch die
Gruppe Mobilfunk und Strahlung empfohlen sowie in der überwiesenen Motion 19.4073
von Edith Graf-Litscher (sp, TG) gefordert worden. Die Kommission hielt in ihrem
Bericht gleichzeitig fest, dass bei den derzeit geltenden Grenzwerten für die
Mobilfunkanlagen bislang keine negativen gesundheitlichen Auswirkungen festgestellt
werden konnten. Die Forderung nach einem Funkwellenkataster und somit nach einem
Monitoring der Strahlenbelastung sah die Kommission als erfüllt an, auch würden die
Gemeinden und die Bevölkerung bei der Planung der Netzabdeckung bereits stark
involviert, was die Standesinitiative ebenfalls gefordert hatte.
Die Kommission reichte im Zuge ihrer Debatte ein eigenes Postulat (Po. 21.3596) ein,
um beim allenfalls in Zukunft genutzten Millimeterwellenbereich bedacht vorgehen zu
können. Dieses Postulat solle daher «den frühzeitigen Informationsfluss zwischen
Behörden und der Bevölkerung [sicherstellen], sowie den Einbezug der Kantone und
der zuständigen Parlamentskommissionen in eine künftige Nutzung von Frequenzen im
sogenannten Millimeterwellenbereich [garantieren]». Durch das Postulat solle zudem
gewährleistet werden, dass die Forschungsergebnisse über die Auswirkungen der neuen
Millimeterwellenfrequenz in die Planung der Nutzung dieser Frequenzbänder
berücksichtigt werden. 57

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR beschloss im Mai 2021, ein Kommissionspostulat betreffend die zukünftige
Frequenznutzung für den Mobilfunk im Millimeterwellenbereich einzureichen. Sie tat
dies im Rahmen der Debatte zu drei Standesinitiativen (Kt. Iv. Genf 20.309; Kt. Iv.
Neuenburg 20.314; Kt. Iv. Jura 21.305), welche ein Moratorium für den Aufbau des 5G-
Millimeterwellen-Netzes forderten. Als Millimeterwellenbereich wird der
Frequenzbereich ab 24 Gigahertz bezeichnet. Das Kommissionspostulat forderte den
Bundesrat auf, in einem Bericht aufzuzeigen, wie der frühzeitige Einbezug der Kantone
und der Parlamentskommissionen bei dieser Thematik sichergestellt und die
Bevölkerung adäquat informiert wird und wie die entsprechenden
Forschungsergebnisse zum Millimeterwellenbereich in einen allfälligen Entscheid über
die Nutzung dieser Frequenzen einbezogen werden. 58

POSTULAT
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR beugte sich im Mai 2021 über die Initiative des Kantons Neuenburg, welche
unter anderem das Ziel verfolgte, ein Moratorium für den Aufbau des 5G-
Millimeterwellen-Netzes zu erreichen. Die Kommission gab der Initiative mit 11 zu 1
Stimmen keine Folge. Sie argumentierte – wie auch bei den fast identischen Initiativen
der Kantone Genf (Kt. Iv. 20.309) und Jura (Kt. Iv. 21.305) – damit, dass den geforderten
Aspekten bereits Rechnung getragen werde. Sie reichte jedoch ein eigenes Postulat (Po.
21.3596) ein, mit welchem sie sich den Fragen bezüglich der so genannten
Millimeterwellenfrequenz widmen will. 59

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die KVF-SR beantragte im Mai 2021 mit 11 zu 1 Stimmen, der Standesinitiative des
Kantons Jura mit dem Titel «Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-
Netzes» keine Folge zu geben. Die vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen
betreffend den Ausbau des Mobilfunknetzes (beispielsweise Einrichtung eines
nationalen Funkwellenkatasters) würden die Forderungen der Kommission grösstenteils
abdecken, argumentierte die Kommission. Mit demselben Stimmenverhältnis und
derselben Begründung lehnte die Kommission auch die Standesinitiativen Genf (Kt. Iv.
20.309) und Neuenburg (Kt. Iv. 20.314) ab. Die Kommission reichte jedoch selber ein
Postulat ein, mit welchem der Bundesrat dazu aufgefordert wird, abzuklären, wie bei
der künftigen Nutzung von Millimeterwellenfrequenzen die Bevölkerung, Behörden,
Kantone und die zuständigen Parlamentskommissionen besser informiert respektive
einbezogen werden können. Auch solle darüber informiert werden, wie die
Forschungsergebnisse über die Auswirkung dieser neuen Frequenzen bei ihrer
zukünftigen Nutzung berücksichtigt werden können. 60

STANDESINITIATIVE
DATUM: 10.05.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die FDP.Liberale-Fraktion reichte im Mai 2020 eine Motion ein, in der sie die
notwendigen Rahmenbedingungen für einen raschen Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes
einforderte. Damit soll es den Telecom-Anbietern ermöglicht werden, bis 2024 ein
hochwertiges, aber kostengünstiges nationales 5G-Netz zu errichten. Die dafür
notwendigen Massnahmen seien bereits im entsprechenden Bericht der Arbeitsgruppe
«Mobilfunk und Strahlung» vorgestellt worden, erklärte die Partei. Zudem solle der
Bundesrat die Bevölkerung angemessen und transparent über den Mobilfunk-Standard
5G informieren. Denn dieser berge ein grosses Potenzial, namentlich in den Bereichen
E-Health, autonome Fahrzeuge oder auch bei der Drohnentechnologie.
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion. Diese wurde in der Herbstsession
2020 durch Marionna Schlatter (gp, ZH) bekämpft. Im Rahmen der Nationalratsdebatte
zum Vorstoss in der Sommersession 2021 erläuterte FDP-Sprecher Wasserfallen (fdp,
BE) noch einmal die Vorteile dieser Technologie. Er räumte aber auch ein, dass der
derzeitige Strahlengrenzwert für Mobilfunkantennen leicht angehoben werden müsse,
wobei dem Gesundheitsaspekt jedoch selbstverständlich weiterhin Rechnung getragen
werden solle. Für Marionna Schlatter kam ebendiese Anhebung der Grenzwerte nicht in
Frage. Das Parlament habe dies bereits zwei Mal abgelehnt (Mo. 16.3007 und Mo.
18.3006), und auch ein Grossteil der Bevölkerung wolle dies nicht. Auch sei die
Forschung über die Auswirkungen einer hohen Strahlenbelastung noch nicht genügend
weit fortgeschritten. Die Mehrheit des Nationalrates stellte sich in der Abstimmung
hinter die FDP.Liberale-Fraktion und nahm den Vorstoss mit 97 zu 76 Stimmen, bei 18
Enthaltungen, an. Die ablehnenden Stimmen stammten von den geschlossen
stimmenden Grünen- und SP-Fraktionen sowie von einzelnen Mitglieder der Mitte-, der
GLP- sowie der SVP-Fraktionen. 61

MOTION
DATUM: 17.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Sommer 2021 gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die beiden Mobilfunk-Initiativen
«Für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk» und
«Mobilfunkhaftungs-Initiative» nicht zustande gekommen sind. Die Initiativkomitees
konnten die notwendige Zahl von 100'000 Unterschriften nicht innert der Sammelfrist
zusammentragen. Die Forderungen der Mobilfunkhaftungsinitiative seien in der Folge in
Form einer Petition mit circa 92'000 Unterschriften eingereicht worden, berichtete La
Liberté. 62

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.07.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession 2021 einmal mehr mit dem Thema
Mobilfunk/5G. In diesem Rahmen erläuterte Stefan Engler (mitte, GR) die Überlegungen
der KVF-SR zu drei Standesinitiativen (Kt.Iv. GE 20.309; Kt.Iv. JU 21.305; Kt.Iv. NE 20.314)
betreffend ein Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellennetzes sowie zum
Postulat zur zukünftigen Frequenznutzung für den Mobilfunk im
Millimeterwellenbereich, das die KVF-SR selbst im Mai 2021 eingereicht hatte. Engler
erläuterte, dass sich mehrere Forderungen der Standesinitiativen bereits in Umsetzung
befänden. So sei eine schweizweite Übersicht über die Belastung durch
nichtionisierende Strahlungen – ein so genannter Funkwellenkataster – lanciert worden.
Zudem sei der Einbezug der Kantone und der Gemeinden bei der Planung der
Netzabdeckung durch einen neuen Leitfaden sowie durch das Mitspracherecht der
Gemeinden und Kantone bei der Standortwahl für Mobilfunkanlagen bereits
gewährleistet. Schliesslich sei auch die geforderte Information und die Sensibilisierung
der Bevölkerung bereits in die Wege geleitet: Der Bundesrat habe diese Massnahme
aufgrund des Berichtes der Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung beschlossen. Die
wichtigste Forderung jedoch, jene nach einem Moratorium für den Aufbau der 5G-
Millimeterwellennetze, wollte die KVF-SR nicht erfüllen, da dies «schwerwiegende
Auswirkungen» auf Wissenschaft, Innovation und auch auf die Gesellschaft mit sich
bringen könnte. Im Gegenzug habe die Kommission jedoch beschlossen, ein eigenes
Postulat einzureichen, welches die in den Standesinitiativen geschilderten Sorgen
aufnimmt. Mit diesem Postulat solle der Einbezug der Kantone und der
Parlamentskommissionen sowie eine adäquate Information der Bevölkerung
sichergestellt werden. Auch sollen die Forschungsergebnisse zum
Millimeterwellenbereich in einen späteren Entscheid betreffend die Nutzung
ebendieser Frequenzen einfliessen. Engler empfahl deshalb, die drei Standesinitiativen
abzulehnen und das Kommissionspostulat anzunehmen. Das Stöckli kam dieser
Empfehlung stillschweigend nach. 63

POSTULAT
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Jura zu einem Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes,
gemeinsam mit zwei ähnlich gelagerten Initiativen der Kantone Genf und Neuenburg
sowie dem Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im sogenannten
Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der Ständerat gab den
drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 64

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Genf betreffend ein Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz gemeinsam
mit zwei ähnlich gelagerten Initiativen der Kantone Jura und Neuenburg sowie dem
Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im sogenannten
Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der Ständerat gab den
drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 65

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Ständerat behandelte in der Wintersession 2021 die Standesinitiative des Kantons
Neuenburg bezüglich eines Moratoriums für den Aufbau des 5G-
Millimeterwellennetzes, gemeinsam mit zwei ähnlichen Initiativen der Kantone Jura
und Genf sowie dem Postulat «Künftige Frequenznutzung für den Mobilfunk im
sogenannten Millimeterwellenbereich. Einbezug der Kantone» der KVF-SR. Der
Ständerat gab den drei Initiativen keine Folge, nahm das Postulat jedoch an. 66

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Februar 2021 hatte der Bundesrat eine Vollzugshilfe zur Berechnung der Strahlung
von neuen adaptiven Antennen veröffentlicht, welche für den Ausbau des 5G-Netzes
benötigt werden. Der Bundesrat orientierte daraufhin im Dezember 2021 darüber, dass
er einige Elemente dieser Vollzugshilfe zu den adaptiven Antennen in der NISV
verankert habe. Durch die Festschreibung auf Verordnungsstufe sind diese Elemente
bindend – nicht aber die übrigen Regelungen der Vollzugshilfe –, wodurch mehr
Rechtssicherheit geschaffen werden solle. An den Grenzwerten in der NISV und somit
am Schutzniveau nahm der Bundesrat keine Änderungen vor. 67

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 17.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat schloss sich in der Frühjahrssession 2022 seiner vorberatenden KVF-
NR sowie dem Ständerat an, indem er der Standesinitiative des Kantons Neuenburg
bezüglich eines Moratoriums für den Aufbau des 5G-Millimeterwellennetzes sowie
zwei ähnlichen Initiativen der Kantone Genf und Jura keine Folge gab. Diese sind somit
erledigt. 68

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat schloss sich in der Frühjahrssession 2022 seiner vorberatenden KVF-NR
sowie dem Ständerat an und gab der Standesinitiative des Kantons Genf betreffend ein
Moratorium für die 5G-Technologie in der Schweiz sowie zwei ähnlichen Initiativen der
Kantone Neuenburg und Jura keine Folge. Diese sind somit erledigt. 69

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat schloss sich in der Frühjahrssession 2022 seiner vorberatenden KVF-NR
sowie dem Ständerat an und gab der Standesinitiative des Kantons Jura zu einem
Moratorium für den Aufbau des 5G-Millimeterwellen-Netzes sowie zwei ähnlichen
Initiativen der Kantone Genf und Neuenburg keine Folge. Diese sind somit erledigt. 70

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.03.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Bundesrat publizierte im April 2022 den Bericht «Nachhaltiges Mobilfunknetz» in
Erfüllung des gleichnamigen Postulats von Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG). Die
Regierung betonte in ihrem Bericht, dass leistungsfähige
Telekommunikationsinfrastrukturen und Glasfasernetze für Wirtschaft und Gesellschaft
essentiell seien, weshalb ein rascher Ausbau des 5G-Netzes und des Glasfasernetzes
unabdingbar sei. Zudem wurde erläutert, dass einzelne Elemente der Vollzugshilfe zu
adaptiven Antennen im Dezember 2021 in die NISV übernommen worden seien. Diese
rechtlichen Anpassungen ermöglichten nun den Einsatz dieser adaptiven Antennen, was
wiederum dazu führe, dass für den Ausbau des 5G-Netzes deutlich weniger Antennen
notwendig seien als bisher angenommen und die Kosten deutlich tiefer ausfallen
würden (CHF 3.2 Mrd. statt CHF 7.7 Mrd.). Das UVEK habe zudem als Begleitmassnahmen

POSTULAT
DATUM: 20.04.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER
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ein NIS-Monitoring, eine umweltmedizinische Beratungsstelle, die Harmonisierung im
Vollzug sowie eine Intensivierung der Forschung aufgegleist, um den Ängsten in der
Bevölkerung vor 5G zu begegnen. Der Bericht ging schliesslich auch der im Postulat
Häberli-Koller aufgeworfenen Frage nach einem Einheitsnetz nach: Der Bundesrat
schloss ein solches Einheitsnetz als Option aus. Zwar würde es zu weniger
Antennenstandorten führen, davon erwarte man aber betreffend Strahlungsexposition
kaum Vorteile im Vergleich zur heutigen Situation mit drei Netzen. Hingegen würde ein
Einheitsnetz den Wettbewerb verhindern und die Ziele des FMG in Frage stellen, so der
Bundesrat. 71

Im August 2022 lancierte ein Komitee, in dem unter anderem aktive und ehemalige
Politikerinnen und Politiker der Grünen, der SP und der SVP vertreten waren, die
Saferphone-Initiative. Diese soll einen besseren Schutz vor Mobilfunkstrahlung
gewährleisten. Die Initiative forderte insbesondere den Einsatz emissionsarmer
Technologie sowie die Festlegung tieferer Strahlengrenzwerte. Grundsätzlich solle die
Versorgung mit Fernmeldediensten über das Kabelnetz erfolgen. Sollte die
Volksinitiative angenommen werden, müsste die Bundesversammlung innerhalb von
drei Jahren ein Ausführungsgesetz erarbeiten. Bis dahin dürften nur Frequenzen
genutzt werden, «die innerhalb der bis zum 31. Dezember 2021 konzessionierten
Frequenzbänder liegen». Zudem dürfe die vorsorgliche Emissionsbegrenzung gemäss
NISV nicht gelockert werden. Die Sammelfrist dauert bis 13. März 2024.
Michael Töngi (gp, LU), Mitglied des Initiativkomitees und Nationalrat der Grünen,
argumentierte, dass sich die Initiative nicht gegen die 5G-Technologie richte. Der Druck
durch eine Initiative sei aber nötig, da die Mobilfunkbetreibenden sich stark für höhere
Grenzwerte einsetzten. Wie Le Temps berichtete, bereite die Initiative den
Mobilfunkbetreibenden tatsächlich Sorge. So liess sich eine anonyme Quelle mit der
Befürchtung zitieren, dass diese Initiative den technologischen Fortschritt einfrieren
werde.
Die Delegiertenversammlung der Grünen Schweiz beschloss im August 2022 die
Unterstützung für die Saferphone-Initiative; es gab aber innerhalb der Partei durchaus
Diskussionen darüber. So kritisierte beispielsweise Rahel Ruch vom Grünen Bündnis
Bern den Verein Frequencia, der hinter dieser Initiative stand. Exponentinnen und
Exponenten dieses Vereins seien bereits mehrfach durch verschwörungstheoretische
und antisemitische Äusserungen aufgefallen. Das Initiativkomitee reagierte darauf und
liess im September 2022 verlauten, dass es einen neuen Trägerverein gründen werde,
der die Organisation der Unterschriftensammlung von Frequencia übernehmen wird. 
Am 12. Dezember 2022 gab die Bundeskanzlei bekannt, dass die Initiative vorzeitig und
mit nur einer gültigen Stimme eingereicht worden ist; die Initiative scheiterte somit
bereits im Sammelstadium. Das Initiativkomitee begründete den Abbruch der
Unterschriftensammlung und somit den Rückzug der Initiative mit dem Umstand, dass
es nicht gelungen sei, einen eigenständigen Trägerverein aufzubauen. Das Anliegen
behalte jedoch seine Relevanz und werde mit anderen Instrumenten weiterverfolgt. 72

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 30.08.2022
BERNADETTE FLÜCKIGER

Im Sommer 2023 schrieb der Nationalrat im Rahmen des Berichts des Bundesrates
über Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte im Jahr 2022 das Postulat
Häberli-Koller (mitte, TG) zur nachhaltigen Ausgestaltung der Mobilfunknetze ab. Der
Bundesrat erachtete das Anliegen mit der Veröffentlichung des entsprechenden
Berichts «Nachhaltiges Mobilfunknetz» im Frühling 2022 als erfüllt. 73

POSTULAT
DATUM: 05.06.2023
MARCO ACKERMANN

Eine Motion zur Einführung von Cell Broadcast, der gezielten Warnung bei
Naturkatastrophen, stiess auch im Ständerat als Zweitrat auf offene Ohren.
Stillschweigend nahm das Stöckli in der Sommersession 2023 eine entsprechende
Motion Riniker (fdp, AG) an. Mittels Cell Broadcast können bei einer Naturkatastrophe
Mitteilungen an sämtliche Mobiltelefone in einem bestimmten Gebiet gesendet werden.
Das System ergänze damit das bestehende Alarmierungswesen via Sirenennetz, Radio
und die App «Alertswiss», wie die einstimmig (bei einer Enthaltung) befürwortende
UREK-SR im März 2023 erläuterte. Im Rat hob Kommissionssprecherin Mathilde
Crevoisier Crelier (sp, JU) zudem die Vorteile von Cell Broadcast gegenüber einer
Warnung via App hervor, da hierfür erstens keine Anwendung heruntergeladen werden
müsse und damit zweitens zusätzlich auch internationale Touristinnen und Touristen im
betroffenen Gebiet erreicht werden können. Auch Verteidigungsministerin Viola
Amherd zeigte sich im Rat zufrieden und unterstrich die Wichtigkeit einer
«mehrschichtige[n] und grossflächige[n] Alarmierung und Ereigniskommunikation». Die

MOTION
DATUM: 12.06.2023
MARCO ACKERMANN
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Forderung nach einer entsprechenden Gesetzesgrundlage fliesse in laufende Arbeiten
des VBS zur Multikanalstrategie – die Kommunikation über verschiedene Kanäle wie
Apps, Sirenen und Radiodurchsagen – ein, schloss Amherd. Mit der Annahme in beiden
Räten erhielt der Bundesrat den entsprechenden Auftrag zur Umsetzung. 74

Eine abgeänderte Motion der FDP-Liberale-Fraktion für den raschen Aufbau des 5G-
Mobilfunknetzes stiess in der kleinen Kammer in der Sommersession 2023 auf breite
Zustimmung. Stillschweigend hiess der Ständerat einen Änderungsantrag seiner KVF-SR
gut, wonach der Ausbau des Mobilfunknetzes mit dem neusten Standard ohne
Erhöhung der bestehenden vorsorglichen NISV-Anlagegrenzwerte erfolgen soll. Die
Kommission hatte im Mai mit 7 zu 5 Stimmen eine entsprechende Ergänzung im
Motionstext vorgeschlagen und das Anliegen schliesslich einstimmig zur Annahme
beantragt, nachdem sie mit verschiedensten betroffenen Akteuren Gespräche geführt
hatte, wie Kommissionssprecherin Lisa Mazzone (gp, GE) im Rat sagte. Die mit der
Änderung nun aufgeführten Anlagegrenzwerte gemäss NISV seien im Sinne des
Vorsorgeprinzips für Orte mit empfindlicher Nutzung – etwa in Wohnhäusern, Schulen,
Spitälern, Pflegeheimen oder Kinderspielplätzen – definiert, um vor noch unbekannten
Risiken zu schützen. Im Gegensatz dazu sehe der weniger strenge Immissionsgrenzwert
den Schutz vor Strahlung nach aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen vor und gelte
überall sonst, wo sich Menschen aufhalten können. In der vorliegenden Motion habe
sich die Kommission bewusst auf die strengeren Anlagegrenzwerte bezogen, um mit
deren Beibehaltung die Akzeptanz der Technologie sicherzustellen, führte die Genferin
aus. 75

MOTION
DATUM: 13.06.2023
MARCO ACKERMANN

In der Herbstsession 2023 sprach sich der Nationalrat für eine abgeänderte Motion der
FDP.Liberalen-Fraktion aus. Der Ständerat hatte zuvor als Zweitrat einem
Änderungsantrag der KVF-SR zugestimmt. Somit forderte die Motion weiterhin den
raschen Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes, ohne jedoch die bestehenden vorsorglichen
NISV-Anlagegrenzwerte zu erhöhen. 
Die vorberatende KVF-NR hatte sich mit 19 zu 4 Stimmen für die Annahme der
abgeänderten Motion ausgesprochen. Marco Romano (mitte, TI) und Christian
Wasserfallen (fdp, BE) merkten als Kommissionssprecher an, dass der schnelle Ausbau
der 5G-Infrastruktur für verschiedenste Lebensbereiche wie Medizin, öffentlicher
Verkehr oder Wirtschaft unerlässlich sei. Unter Verweis auf aktuelle Berichte ergänzte
Wasserfallen, dass die Strahlenbelastung mit neuen Technologien wie 5G bei
zunehmender Leistung abnehme. Zudem läge sogar der erhöhte NISV-Anlagegrenzwert
unter dem empfohlenen Maximalwert der WHO, was den Zusatz der gleichbleibenden
Grenzwerte aus physikalischer Sicht überflüssig mache. Um die Motion mehrheitsfähig
zu halten, könne aber von einer Erhöhung der Grenzwerte abgesehen werden. 
Eine Minderheit der KVF-NR sprach sich gegen die Motion aus. Isabelle Pasquier-
Eichenberger (grüne, GE) führte in deren Namen aus, dass das Mobilfunknetz bereits
ausreichend ausgebaut sei, die Gesundheit der Bevölkerung bei einer Anhebung des
Grenzwerts nicht mit genügend Sicherheit gewährleistet werden könne und generell die
Nutzung des Festnetzes vorzuziehen sei. 
Bundesrat Albert Rösti, der noch immer für Annahme der Motion plädierte, erläuterte,
dass die Motion zu einer Anpassung der Parameter der Strahlungsbemessung führen
würde und nicht zu einer konkreten Gesetzesänderung. 
In der Folge nahm der Nationalrat die Motion mit 121 zu 43 Stimmen bei 11 Enthaltungen
an. Ablehnende Stimmen fanden sich bei den Grünen, welche sich geschlossen gegen
die Motion aussprachen, sowie bei der SP- und der SVP-Fraktion. Der Bundesrat wird
sich somit an die Anpassung der Parameter der Strahlungsbemessung machen. 76

MOTION
DATUM: 21.09.2023
LENA BALTISSER
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Umweltschutz

Naturgefahren

Zur eingehenden Abklärung der verschiedenen Forderungen setzte der Bundesrat eine
Expertenkommission ein und erteilte ihr den Auftrag, eine Störfall-Verordnung
auszuarbeiten. Diese Verordnung über die Vorsorge und Abwehr von Katastrophen soll
die Pflichten der Betreiber von Anlagen mit besonderen Gefahren mittels
Selbstkontrolle und Informationspflicht verstärken und transparenter machen sowie die
behördliche Aufsicht wirksamer gestalten. Im Sinne einer klaren Abgrenzung der
Kompetenzen wird es Aufgabe des Bundes sein, in Absprache mit den Kantonen die
Rahmenbedingungen für die Risikoanalyse festzulegen. Die Risikoanalyse selbst und die
Bewältigung von Schadenereignissen werden Sache der Kantone bleiben, wobei geprüft
wird, ob der Bund in gewissen Bereichen wie Alarmierung und Information
Koordinationsaufgaben übernehmen soll. Die Frage der Schaffung eines
Chemieinspektorats oder einer eidgenössischen Sicherheitskommission wurde bis zum
Vorliegen der Thesen der Expertenkommission zurückgestellt. Bereits im Berichtsjahr
genehmigte das Parlament die Unterzeichnung eines Abkommens mit der BRD und
Frankreich über gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen und schweren
Unglücksfällen. 77

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 15.09.1987
KATRIN HOLENSTEIN

Diskussionslos überwies der Nationalrat weitere im Zusammenhang mit
«Schweizerhalle» eingereichte Postulate, die eine Überprüfung der Alarmkonzeption
im Katastrophenfall, verschärfte Regelungen im Umgang mit Chemikalien und
betreffend der Aufsicht des Bundes sowie eine Anpassung des Strafrechts forderten.
Ein Ordnungsantrag Weder(ldu, BS), auch die übrigen Vorstösse betreffend den Brand
von Schweizerhalle noch in der Wintersession zu diskutieren, wurde zugunsten einer
Debatte über aktuellere Ereignisse (Affäre Kopp, Geldwäscherei) abgelehnt. So musste
eine ganze Reihe von Motionen und Interpellationen abgeschrieben werden, weil sie in
der nötigen Frist nicht behandelt worden waren. 78

BERICHT
DATUM: 14.12.1988
KATRIN HOLENSTEIN

Une nouvelle ordonnance sur la centrale nationale d'alarme fut mise en consultation à
la fin de l'année 1989. Elle doit réglementer les devoirs et fixer l'activité de cet
organisme en cas de rupture de barrage, de catastrophe chimique ou d'accident
nucléaire. La centrale nationale d'alarme a la compétence d'alarmer, d'informer et de
donner à la population des directives sur le comportement à adopter. Elle doit
également contacter et collaborer avec les médias ainsi qu'avec les autorités civiles et
militaires pour la transmission de l'alarme et la conduite à suivre. 79

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.10.1989
SERGE TERRIBILINI

L'ordonnance sur la centrale nationale d'alarme, mise en consultation en 1989, est
entrée en vigueur le 3 décembre. Elle doit organiser les activités, principalement
informatives, de cet organe pour les cas où se produiraient des accidents chimiques et
nucléaires ou des ruptures de barrages. 80

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 04.02.1990
SERGE TERRIBILINI

Le Conseil fédéral a établi le rapport d'harmonisation entre les organismes émettant
des alertes météorologiques. Les systèmes d'alerte diffèrent entre les organismes
publics et privés à propos du nombre de niveaux de danger, de leur désignation, de la
répartition régionale et de la définition des valeurs météorologiques seuils. Le rapport
écarte une harmonisation technique et des contenus, jugée trop complexe étant donné
que les organismes ne fondent pas leurs alertes sur les mêmes données et modèles. Il
recommande donc une harmonisation formelle, c'est-à-dire des codes de couleurs,
des désignations et des valeurs seuils à partir du niveau 3 (selon l'échelle de la
Confédération). Deux voies d'harmonisation sont présentées. Pour la voie juridique,
quatre propositions sont décrites: les prestataires privés devraient reprendre les
alertes de la Confédération, ils pourraient diffuser leurs alertes que pour des dangers
de niveau 3, ils devraient respecter comme les organismes publics l'ordonnance sur
l'alerte, l'alarme et le réseau radio national de sécurité (OAIRRS) ou ils pourraient
respecter cette dernière partiellement et reprendre les aspects important du système
d'alerte de la Confédération. Ces restrictions portant atteintes à la liberté économique
des prestataires, le Conseil fédéral estime que l'intérêt public n'est pas suffisamment
prépondérant pour qu'elles soient mises en œuvre. La deuxième voie énoncée est une
entente librement consentie pour les alertes météorologiques entre la Confédération

BERICHT
DATUM: 22.11.2017
DIANE PORCELLANA
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et les organismes privés, par le biais d'une convention. Les acteurs pourraient
s'accorder sur le nombre et la désignation des niveaux d'alerte, sur le code de couleurs
des niveaux de danger, sur les valeurs seuils, et les régions d'alertes notamment. C'est
cette voie que le rapport préconise. Suite aux entretiens avec les prestataires privés, le
Conseil fédéral considère qu'il ne faut pas, actuellement, poursuivre l'harmonisation
mais que le dialogue entre les différents prestataires devrait être maintenu. 81

Le Conseil fédéral a donné son aval pour des mesures supplémentaires en matière de
protection de la population contre les dangers naturels, présentées dans le rapport
sur l'état d'avancement du projet «Optimisation de l’alerte et de la transmission de
l’alarme (OWARNA)». Dès à présent, les mouvements de terrain figureront sur la liste
des événements soumis à alerte. Le système d’alerte devra mieux cibler
géographiquement les alertes. Pour la réalisation de ces mesures, le Conseil fédéral a
octroyé 17.3 millions de francs pour la période 2019-2023. 82

BERICHT
DATUM: 18.04.2018
DIANE PORCELLANA

La CEATE-CN chargeait le Conseil fédéral de prévoir des ressources financières et
personnelles pour le maintien et le développement des systèmes d'alerte et de
transmission d'alarme, en cas de dangers naturels. D'après le rapport du projet
d'Owarna, visant à examiner les lacunes du processus d'alarme de dangers naturels, des
mesures supplémentaires sont nécessaires. Le système d'alerte actuel doit être
complété d'alertes de sécheresse et de risques de mouvement de terrain.
Dans sa réponse, le Conseil fédéral a rappelé que d'importantes ressources ont été
allouées ces dernières années pour le système d'alerte. Pour le budget de 2019, il a
préféré privilégier d'autres tâches prioritaires. S'agissant du budget 2020, le Parlement
pourra lui demander de modifier son plan financier et son budget afin d'inclure la
consolidation et l'extension du système d'alerte dans ses priorités, s'il ne l'a pas déjà
fait.
Lors des débats au Conseil national, Adèle Thorens Goumaz (verts, VD) a souligné que le
Conseil fédéral avait, après la publication du rapport, refusé de créer les 9.5 postes de
travail nécessaires. Sa décision faisait suite à son évaluation sur les ressources en
personnel. Au nom de la commission, elle a donc invoqué les risques engendrés en cas
de catastrophe. Par 95 voix contre 83 et 1 abstention, le Conseil national a adopté la
motion. Les groupes UDC et les libéraux-radicaux ont soutenu la proposition du Conseil
fédéral, soit le rejet de la motion. 
La CEATE-CE a soutenu l'intervention de son homologue, par 5 voix contre 3. La motion
a été adoptée par le Conseil des Etats par 24 voix contre 6. Ainsi, le Conseil fédéral
devra renforcer le système d'alarme en cas de dangers naturels et prendre des mesures
pour les alertes de sécheresse et de risque de mouvement de terrain. 83

MOTION
DATUM: 18.06.2019
DIANE PORCELLANA

La motion qui visait une amélioration du système d'alerte pour y inclure les situations
de sécheresse a été classée. Le Conseil fédéral a, en effet, décidé de compléter
l'arsenal existant, comme il l'a annoncé en mai 2022. Ainsi, les secteurs concernés
– dont l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable – seront, à l'avenir, tenus
plusieurs semaines en avance au courant de toute situation critique. Le nouveau
système d'alerte devrait être opérationnel dès 2025, grâce à une collaboration entre
l'OFEV, MeteoSuisse et swisstopo. 84

MOTION
DATUM: 12.06.2023
KAREL ZIEHLI

Bildung, Kultur und Medien
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Medien

Medien

Rétrospective annuelle 2022: Médias

En politique médiatique, l'année 2022 a incontestablement été marquée par le refus du
paquet d'aide aux médias le 13 février. Avec 54.56 pour cent de non, la population
suisse a enterré ce qui devait constituer une pierre angulaire du soutien à la presse et
aux médias en ligne. Au terme d'une intense campagne, le Conseil fédéral et le
Parlement ont été désavoués par le peuple. L'analyse VOX a démontré que les
arguments des opposant.e.s ont été efficaces. Ceux-ci ont porté sur la répartition des
subventions, et sur l'indépendance des médias vis-à-vis de l'État. Craignant pour la
diversité du paysage médiatique, et en particulier pour la survie des journaux
régionaux, les partisan.e.s ont été entendus en Suisse romande. En revanche, l'objet n'a
pas convaincu outre-Sarine.

Sans surprise, c'est durant le mois précédant la votation que la proportion d'articles de
presse sur le thème des médias était la plus élevée. En effet, au mois de janvier, cette
part atteignait presque 9 pour cent de l'ensemble des articles de journaux sur la
politique nationale. Malgré l'effet «votation», la proportion de coupures de presse
consacrées aux médias sur l'année s'établit autour de 2 pour cent, dans les mêmes eaux
que les années précédentes. Cela demeure bien loin de 2018, où la votation sur
l'initiative No-Billag avait fait couler beaucoup d'encre dans la presse, comme le
montre l'analyse APS des journaux 2022.

D'ailleurs, quatre ans après le clair rejet de No-Billag dans les urnes, l'échec du paquet
d'aide aux médias a constitué une plateforme idéale pour une nouvelle initiative
s'attaquant au service-public. L'UDC, accompagné de l'USAM et des jeunes PLR, a
présenté début mars son initiative «200 francs, ça suffit». Comme son nom l'indique,
cette initiative souhaite réduire le montant de la redevance radio-TV à CHF 200 francs
par ménage. Moins radicale que sa prédécesseur, qui prévoyait une suppression pure et
simple de la redevance, elle met une fois de plus la pression sur le service-public. De
manière générale, la SSR n'a pas été épargnée par les critiques cette année. Déjà
pointés du doigt en 2021, les salaires des cadres ont à nouveau suscité des discussions
dans la presse, alors que l'entreprise applique des plans d'économie pour réduire ses
dépenses. Cependant, l'épisode le plus médiatisé a concerné l'incident entre Sandro
Brotz et le conseiller national Thomas Aeschi (udc, ZG) dans l'émission Arena. Le
présentateur-vedette du programme a taxé de «racistes» des propos tenus par Aeschi
au Parlement. Outrée, l'UDC a répliqué en boycottant l'émission. Après le dépôt d'une
plainte, l'AIEP a jugé que Brotz avait violé le principe d'objectivité en qualifiant ainsi les
propos du chef du groupe UDC aux chambres.

Outre la réduction de la redevance pour les ménages, l'initiative «200 francs, ça suffit»
comprend également un volet qui prévoit d'exempter les entreprises de payer la
redevance. Une ambition partagée par une initiative parlementaire finalement refusée
par le Conseil des États (le Conseil national l'avait en revanche acceptée) au motif que
le peuple aura l'occasion de se prononcer sur le sujet. Un signe que dans les travées du
parlement, peu de doute subsiste quant au fait que l'initiative de l'UDC va aboutir. Elle
se trouve actuellement au stade de la récolte de signature. Avec un délai allant jusqu'à
décembre 2023, la presse a souligné que cette initiative faisait sans aucun doute partie
de la stratégie de l'UDC en vue des élections fédérales d'octobre 2023. Alors que la
majorité des partis devraient s'opposer à l'initiative, l'UDC souhaiterait surfer sur la
vague de scepticisme qui règne dans une partie de la population à l'encontre des
médias. 

L'année a donc été compliquée pour les médias. Ce constat est partagé par l'annuaire
2022 sur la qualité des médias. Le rapport réalisé par le fög démontre que l'intérêt
pour l'actualité diminue en Suisse. En particulier, une étude indique que les jeunes
passent en moyenne sept minutes par jour à consulter des «news» sur leur téléphone
portable. En outre, les consommateurs et consommatrices se montrent réticents à
payer pour des contenus, accentuant les difficultés financières de la branche.
Cependant, le rapport relève que la couverture médiatique demeure de bonne qualité
en Suisse. Les auteur.e.s refusent donc de peindre le diable sur la muraille, en
proposant diverses pistes pour améliorer la situation. De manière générale, certains
observateurs et observatrices se sont inquiétées de la situation des médias, allant
même jusqu'à dire qu'un «vent défavorable pour les médias» souffle au Parlement. Ces
déclarations ont fait suite à la décision du Conseil des États d'assouplir les exigences
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pour faire recours aux mesures provisionnelles. Ces inquiétudes provenaient également
de l'affaire dite des «Suisse secrets», une enquête à laquelle n'ont pas pu participer les
médias suisses, entravés par un article de la loi sur les banques (LB). Une motion a été
déposée au Parlement afin de mener une réflexion sur une éventuelle modification de
l'article en question.

Après le gros coup d'arrêt provoqué par le rejet du paquet d'aide aux médias, diverses
interventions parlementaires ont été déposées afin de relancer les débats. La
Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-CN) a
proposé de reprendre les mesures du projet qui n'étaient pas contestées durant les
débats parlementaires et la campagne. Des mesures essentielles selon la commission,
mais qui n'ont pas convaincu la majorité du Conseil national. Appelant à respecter la
décision populaire, les opposants de cette initiative parlementaire ont demandé à ce
que les résultats d'un postulat soient entendus avant de prendre de nouvelles mesures.
Le postulat en question, accepté par la chambre du peuple peu après le vote sur l'aide
aux médias, charge le Conseil fédéral de présenter une nouvelle stratégie pour la
politique médiatique, afin de ne pas répéter les erreurs commises lors de la conception
du paquet d'aide aux médias. Dans l'attente de nouvelles mesures, la CTT-CN a proposé
de prolonger les mesures transitoires de soutien à la presse écrite, mises en place
durant la pandémie. Cette option a finalement été refusée au Conseil des États.

En outre, le Parlement a rejeté une motion qui proposait de distribuer des bons aux
personnes de 16 à 25 ans pour qu'elles puissent s'abonner à un média de leur choix, et
a accepté un postulat visant à réguler les discours haineux sur les réseaux sociaux.
Enfin, le Conseil national a refusé de prolonger l'utilisation de la diffusion FM. Cette
technologie sera donc, comme prévu, abandonnée en 2024. 85

Radio und Fernsehen

Le Conseil fédéral a décidé de prolonger une dernière fois les concessions de radio
FM, qui arrivent à échéance en 2024. Le gouvernement répond ainsi aux
préoccupations de la branche en permettant à la technologie de diffusion FM d'être
utilisée jusqu'à fin 2026. Une motion allant en ce sens avait pourtant été refusée par le
Conseil national en 2022, bien qu'elle bénéficiât du soutien du Conseil fédéral et du
Conseil des Etats. Dans son communiqué de presse, le Conseil fédéral précise qu'il
souhaite donner de la flexibilité à la branche pour mener à bien le processus de
migration de l'analogique vers le numérique, qui est déjà bien avancé. En effet, la part
du public qui écoute la radio exclusivement via la FM ne se monte plus qu'à 8 pour cent
selon des chiffres du printemps 2023. Dans l'ensemble, le numérique atteint 81 pour
cent des parts de marché, contre 19 pour cent pour la FM, en diminution constante
depuis des années. 86
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